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Vorwort
Zu den Kernaufgaben jeder Gesellschaft gehört ein erfolgreich funktionierendes 
Bildungssystem. 

Österreich hat sich mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention ver pflichtet, 
die Menschenrechte von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern, zu schützen und 
zu gewährleisten. Diese politische Zielsetzung ist ein nicht beugbares  Menschenrecht, 
wie Georg Feuser argumentiert, und somit ein zentraler Auftrag, das  gesellschaftliche 
Teilsystem „Bildung“ für die Fragestellungen des inklusiven Schulsystems als „sozialen 
 Organismus“ vorzubereiten und weiterzuentwickeln. Damit ist der Abbau von Bildungs-
barrieren und somit die Erhöhung der Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und  Schüler 
gemeint. Eine Schule für alle soll jedes Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt 
stellen und optimal innerhalb der Schulgemeinschaft fördern und fordern.

Vor dem Hintergrund globaler und internationaler Kontexte einer sich abzeichnenden 
 Wissensgesellschaft ist lokales Handeln für das inklusive Bildungssystem eine  „conditio 
sine qua non“ geworden. Für dieses konkrete lokale Handeln werden in Österreich  inklusive 
Modellregionen eingerichtet, um Erfahrungen mit einer vollständigen Um setzung von 
inklusiver Bildung zu sammeln. Im Sinne der Chancengleichheit und der Chancengerech-
tigkeit soll allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden, an einer 
 Regelschule ihren Unterricht zu erhalten. Damit kann ein zutiefst  demokratischer Prozess 
in Gang gesetzt werden, der allen Schülerinnen und Schülern die gesellschaftliche Teil-
habe erlaubt und auf Grundlage anerkennungsbasierter Gleichheit aller  Menschen in 
 ihren jeweiligen spezifischen Situationen durch einen flexiblen  differenzierten Unterricht 
sowie unter höchstmöglichem flexiblen Einsatz von Ressourcen die bestmögliche Ent-
wicklung bietet. 

Fest steht: Der Ausbau und die Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems sind 
keine Goodwill-Angelegenheit, sondern ein humanitäres Grundprinzip, das der aktuellen 
„Unordnung“ in vielen Bereichen wichtige Antworten liefern kann. Der Philosoph  Julian 
Nida Rümelin spricht von einer geteilten Welt des „Unbezweifelten“. Damit wird zum Aus-
druck gebracht, dass es Aufgabe ist, mit aller Kraft und Konsequenz die strukturellen, 
 organisatorischen und funktionalen Voraussetzungen für ein inklusives Bildungssystem 
zu schaffen, um das geteilte „Unbezweifelte“ unbezweifelt zu lassen.

Josef Oberneder
Vizerektor für Hochschulmanagement und Schulentwicklung 
der Pädagogischen Hochschule OÖ 
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Vorwort 
Das Bundeszentrum für inklusive Bildung und Sonderpädagogik (BZIB) hat zu seiner 
 bestehenden Publikationsreihe „Inklusion Konkret“, die vorwiegend (schul)praktisch aus-
gerichtet ist, nun eine zweite Reihe eröffnet: „Inklusion Dokumentation“.

In unregelmäßigen Abständen sollen Schwerpunktthemen mit dem Fokus auf Wissen-
schaft, Forschung und Entwicklung aufbereitet und veröffentlicht werden. Der vor liegende 
Band stellt die Dokumentation einer Reihe von Arbeitstagungen dar, die vom BZIB zum 
Thema indexbasierter Ressourcenzuteilung in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführt 
wurde. Hauptziel der Arbeitstagungen war es, Grundlagen für ein öster reichisches Modell 
für einen effizienten, bedarfsorientierten und flexiblen Ressourceneinsatz in inklusiven 
Modellregionen zu schaffen.

Die Annäherung an das Thema erfolgte einerseits durch grundsätzliche Überlegungen 
– Stichwort Verteilungsgerechtigkeit, Chancengleichheit erhöhen, Stigmatisierung ver-
ringern – anderseits durch die Hinterfragung von Beispielen aus dem benach barten 
Ausland sowie durch Diskussionen über die Bedürfnisse vor Ort in den einzelnen Bildungs-
regionen als Basis konkreter Modelle. 

Im ersten Beitrag des Bandes „Flexible und bedarfsgerechte Ressourcenzuteilung 
für inklusive Schulen“ beschreiben Ewald Feyerer und Richard Wimberger die Aus -
gangs  situation, grundsätzliche Ziele indexbasierter Modelle und die Genese  öster-
reichspe  zifischer Zu teilungsmodelle, die im Rahmen der vom BZIB durchge führten
Arbeits  tagungen auf  Basis vorhandener Theoriekonzepte und ausländischer Modelle 
 diskutiert, entwickelt und  dokumentiert wurden.

Peter Lienhard-Tuggener stellt in seinem Artikel die schweizerischen Verhältnisse dar – um 
genau zu sein – die Ressourcenzuteilung im Kanton Zürich. Dieses Modell ist ein Misch-
modell zwischen indexbezogener Schul- und kindbezogener Subjektförderung und 
könnte eine gute Grundlage für Österreich sein. Neben dem Modell und seinen Grund-
lagen werden auch Erfolge und Knacknüsse bei der Implementierung aufgezeigt.

In Südtirol gibt es seit 40 Jahren keine Sonderschulen mehr. Wie sieht dort die Ressourcen-
zuteilung aus? Veronika Pfeifer gewährt einen Einblick in den Südtiroler Mikrokosmos 
der deutschen Schulen. Nach einer kurzen Beschreibung des Schulsystems und des 
Ressourcen modells geht sie auch auf wichtige pädagogische Umsetzungsparameter ein.

Johann Bacher erläutert sein Modell einer sozialindexbasierten Mittelvergabe zum 
Chancen ausgleich zwischen ungleich belasteten Schulstandorten in Österreich und 
schlägt u. a. eine Möglichkeit zur Finanzierung durch teilweise Umschichtung vor. Auf 
Basis der Erkenntnis, dass in Österreich die Chancen von benachteiligten Schülerinnen 
und Schülern oft noch dadurch reduziert werden, dass sie mit anderen benachteiligten 
Kindern eine Schule besuchen, sollen solche benachteiligte Schulen durch eine sozial-
indizierte Mittelvergabe zusätzliche Ressourcen erhalten, um diesen „Kompositions-
effekt“ abschwächen zu können.

In sehr anschaulicher Weise und anhand konkreter Zahlen aus drei Wiener Bezirken stellt 
Rupert Corazza Überlegungen zur Kompensation von Benachteiligungen im  Wiener 
Pflichtschulbereich vor. Anhand der Bildungsdokumentationsdaten erstellt er ein sehr 
einfach zu berechnendes Modell für die Berechnung eines „Bezirksförder wertes“, der 
die sozioökonomische Belastung gut abbildet. Darüber hinaus wird in seinen Aus-
führungen deutlich, dass die momentanen Zuteilungsmodelle über SpF-Bescheide 
sozialöko nomisch belastete Regionen benachteiligt, da die Wahrscheinlichkeit, einen 
SpF-Bescheid zu bekommen in weniger belasteten Bezirken höher ist und damit mehr 
Mittel dorthin fließen.



8  |  INK LuSION D OKuMEN TAT ION

VORWORT | INKLuSION DOKuMENTATION 

David Wohlhart ist an zwei Veröffentlichungen in diesem Band beteiligt. Beim ersten 
 Artikel handelt es sich um eine grundsätzliche, sehr detaillierte Darstellung der Vor- und 
Nach teile, die mit der Zuerkennung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs und 
möglicher Ressourcenzuteilungsmodelle verbunden sind. Der zweite Artikel, der gemein-
sam mit Erich Svecnik geschrieben wurde, beschäftigt sich mit dem Vergleich konkreter 
Rechenmodelle. Die beiden Autoren zeigen, wie verschiedene Indikatoren mitein an-
der korrelieren und dass unterschiedliche Berechnungsmodelle zu unterschiedlichen 
 Lenkungseffekten führen und somit konkret Einfluss auf die Verteilungsgerechtigkeit 
haben. Sie weisen auch darauf hin, dass letztlich auf ein Mischmodell unter der Einbe-
ziehung regionaler Expertise nicht verzichtet werden kann, da alle Berechnungsmodelle 
sehr kleine bzw. sehr große Schulen etwas benachteiligen bzw. bevorzugen.

Christian Kompatscher, Alexandra Werner und Bernadette Pajnik stellen im letzten Artikel 
die derzeitig schon sehr vielfältige Ressourcenzuteilung in Vorarlberg dar, die bedingt 
durch die regionale Struktur der Kleinschulen eine besondere Herausforderung darstellt. 
Darüber hinaus werden Vergleiche zu internationalen Forschungsergebnissen hergestellt 
und geplante Entwicklungen beschrieben. Dabei gehen sie von einer klaren Zielsetzung 
aus: Chancengerechtigkeit und Bildungserfolg aller zu erhöhen.

Unser Ziel als Herausgeber ist es, mit dieser Dokumentation von grundsätzlichen Über-
legungen und konkreten Modellen zu einem effizienten, bedarfsorientierten und flexiblen 
Ressourceneinsatz zur Qualitätsentwicklung in inklusiven Modellregionen beizutragen. 
Grundlage dafür war der Erlass „Verbindliche Richtlinien zur Entwicklung von Inklusiven 
Modellregionen“, der im dritten Teilprojekt vorgibt, dass „[d]ie Ressourcenverteilung in 
,Inklusiven Modellregionen‘ neu konzipiert werden [soll], um Effizienz und Bedarfsge-
rechtheit zu ermöglichen“.1

Dank für die geleistete Arbeit gebührt dabei allen am Prozess beteiligten Vertreterin-
nen/Vertretern der Schulaufsicht und den Expertinnen/Experten der inklusiven Modell-
regionen sowie allen geladenen Expertinnen/Experten aus dem In- und Ausland.

Wir denken, mit diesem Band eine umfassende Grundlage für die weitere Diskussion 
und Entwicklung geschaffen zu haben und hoffen, damit den Prozess der notwendigen 
Neuorganisation der Ressourcenzuteilung in einem inklusiven Schulsystem beleben 
zu können.

Eine spannende und anregende Lektüre wünschen Ihnen,
Ewald Feyerer, Wilfried Prammer & Richard Wimberger
Linz, Oktober 2017

 

1 bmbf (2015). Verbindliche Richtlinien zur Entwicklung von Inklusiven Modellregionen. 
 Erlass GZ BMBF 36.153/0088-I/5/2015 vom 3. September 2015, S. 7. Abrufbar unter: http://www.bzib.at [2. 11. 2017].
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Ewald Feyerer / Richard Wimberger

Indexbasierte Ressourcenzuteilung 
für inklusive Schulen

Entwicklung neuer Zuteilungsmodelle im Zusammenhang 
mit der Umsetzung inklusiver Modellregionen

Abstract

Das BZIB hat mit Schulaufsichtsbeamtinnen/-beamten und Expertinnen/Experten der  inklusiven 
Modellregionen (= IMR) unter Einbeziehung in- und ausländischer Forscher/innen und Prak-
tiker/innen in einem Veranstaltungsreigen von vier Arbeitstagungen von Februar 2016 bis 
 April 2017 in Linz und Wien Grundlagenarbeit geleistet, um österreichspezifische Modelle  einer 
index orientierten Ressourcenzuteilung unter Berücksichtigung der sonderpädagogischen 
 Ressourcen zu entwickeln. In einem Rückblick sollen hier die Ausgangssituation, Zielsetzungen, 
grund legende Aspekte indexbezogener Ressourcenmodelle und der Entwicklungs- bzw. Dis-
kussionsprozess nachgezeichnet werden, der zu den in weiteren Artikeln in diesem Buch vorge-
stellten Ergebnissen führte.

1. Ausgangssituation

Im Erlass „Verbindliche Richtlinien zur Entwicklung von Inklusiven Modellregionen“ 
(bmbf, 2015) weist das Ministerium einleitend darauf hin, dass ein inklusives Schulsystem 
Bildungsbarrieren abbauen und so die Chancengerechtigkeit für „alle Schüler/innen, ob 
mit oder ohne SpF, deutschsprachig oder anderssprachig, männlich oder weiblich usw.“ 
erhöhen soll. „Nicht mehr das einzelne Kind, sondern das gesamte Lernsystem soll im 
Blickpunkt von Diagnose und Förderung stehen.“ (bmbf, 2015, S. 1)

Dementsprechend sollen auch zusätzliche Ressourcen für die sonderpädagogische 
 Förderung dem gesamten Lernsystem und nicht dem einzelnen Kind zur Verfügung 
gestellt werden. Das dritte Teilprojekt in den verbindlichen Richtlinien ist daher mit 
 „Effizienter, bedarfsorientierter und flexibler Ressourceneinsatz“ (bmbf, 2015, S. 7ff.) 
betitelt und stellt einleitend fest, dass seit der Verankerung der Integration der pro-
zentuale Anteil von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (= SpF) stetig ge-
stiegen ist. Da die  Gesamtressourcen im sonderpädagogischen Bereich mit 2,7 % aller 
 Pflichtschüler/innen gedeckelt sind, die Gesamtschüler/innenzahl stetig abnahm, die 
Zahl von  SpF-Bescheiden aber anstieg, kam es während der letzten fünfzehn Jahre zu 
einem immer größer  werdenden Ressourcenengpass in Bezug auf die sonderpädago-
gischen Ressourcen pro Kind mit SpF. Eine neue Mittelsteuerung soll daher die Grund-
lagen schaffen, „um Ressourcen bedarfsgerecht und nicht stigmatisierend vergeben zu 
können“ (bmbf, 2015, S. 8).

Eine der Aufgaben inklusiver Modellregionen ist es somit, Lösungen für das sogenannte 
„Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ zu finden, indem die strukturellen Bedingungen 
kritisch hinterfragt werden, inwiefern sie Exklusionsrisiken darstellen und inwiefern 
 diese vermindert werden können. Die Integrativen Regelklassen in Hamburg z. B. haben 
gezeigt, dass die Etiketten „lernbehindert“, „sprachbehindert“ oder „verhaltensgestört“ 
im Zusammenhang mit einer gerechten Ressourcenzuteilung nicht notwendig sind. 
Die Vergabe zusätzlicher Ressourcen war dort nämlich anders als in Integrationsklassen 
nicht daran geknüpft, dass bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ein sonderpädago-
gischer Förderbedarf durch Gutachten und Bescheid festgestellt wird. Die Integrativen 
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Regelklassen erhalten eine pauschale Zuweisung von sonderpädagogischen Fach-
kräften ohne formales Diagnoseverfahren bei einzelnen Kindern (vgl. Boban/Hinz, 1994; 
Schuck et al., 1999). 

Gemäß dem Konzept der indexbasierten Mittelzuteilung könnten auch die sonderpäda-
gogischen Ressourcen in Österreich, zumindest teilweise, anhand von sozialpolitischen 
Kennwerten wie z. B. der Bildung der Eltern, der Höhe der Arbeitslosigkeit oder dem Anteil 
von Personen mit Migrationshintergrund schulbezogen zugeteilt werden, ohne  einzelne 
Kinder als lern-, verhaltens- oder sprachbehindert brandmarken zu müssen.  Anders sieht 
dies bei Kindern mit einer vor allem organisch bedingten und medizinisch klar feststell-
baren Beeinträchtigung aus wie z. B. bei gehörlosen Menschen: 

Gebärden- und Schriftdolmetscher sind für viele gehörlose Menschen unverzichtbare Kom-
munikationshilfen. Es ist zur Zeit [sic!] aber wohl kaum vorstellbar, dass immer und überall – in 
allen Schulklassen, in allen Seminaren an der Universität, in allen Workshops auf Tagungen 
und Kongressen – von vornherein auch entsprechende Kompetenzen und Hilfen vorgehalten 
werden. Dolmetscher für Gehörlose gibt es nur auf Anfrage, wobei die Beantragung allein mit 
einem ausgewiesenen Behindertenstatus möglich ist (Wocken, 2011, S. 81).

Werden die zusätzlichen Ressourcen für sonderpädagogische Betreuung nicht mehr den 
Kindern mit SpF wie ein Rucksack mitgegeben, sondern anhand einer indexbasierten 
 Mittelzuweisung den Schulen zur autonomen Verwendung zugewiesen, könnte man 
sich für rund 80 % aller jetzigen SpF-Schüler/innen das Bescheidverfahren ersparen. Rund 
22.000 Kinder und Jugendliche würden dann nicht mehr als lern-, verhaltens- oder sprach-
behindert stigmatisiert werden. Die Schulen hätten aber trotzdem zusätzliche  Mittel zur 
Verfügung, um Benachteiligungen durch Beeinträchtigungen auszugleichen und einen 
drohenden Ausschluss zu verhindern.

In den Verbindlichen Richtlinien zu den IMR ist als Ziel des dritten Teilprojektes fest-
gehalten:

Eine neue Ressourcensteuerung im Kontext der Neuorganisation von ZIS schafft die Grund-
lagen, um Ressourcen bedarfsgerecht und nicht stigmatisierend vergeben zu können. Sonder-
pädagogische Ressourcen sollen neben der Begleitung und Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit SPF bedarfsbezogen und flexibel zur Verringerung bzw. Beseitigung von 
Lern barrieren wie auch zur temporären Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schü-
ler eingesetzt werden. Ein rechtskonformer Vollzug des § 8 SchPflG soll sicherstellen, dass 
die er forderlichen sonderpädagogischen Ressourcen Schüler/innen mit physischen oder 
 psychischen Behinderungen garantiert zur Verfügung gestellt werden (bmbf, 2015, S. 8).

In Anlehnung an Überlegungen von Johann Bacher, an konkreten Modellen aus der 
Schweiz und Südtirol (siehe dazu die Beiträge in diesem Band), an Beispielen aus der 
 Literatur (z. B. Tillmann/Weishaupt, 2015; Schnell/Schüchner, 2016; Katzenbach/Schnell, 
2013; Kuschej/Schönpflug, 2014) sollte im Rahmen der Arbeitstagungen des BZIB ein 
Konzept erstellt werden, dass – neben einem besonderen Topf für körper-, sinnes- oder 
mehrfachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche – Schulen in Abhängigkeit der  sozialen 
Lage ihrer Schüler/innen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, die nicht nur reaktiv 
 sondern auch präventiv eingesetzt werden können:

Für Schüler/innen, die temporär Förderung zur Erreichung von Lehrplanzielen benötigen, 
sind – auch wenn kein SPF zuerkannt wird – in Zusammenarbeit mit den ZIS entsprechen-
de  Förderkonzepte zu erarbeiten und in das allgemeine Förderkonzept der Schulen aufzu-
nehmen. In diesem Sinn sind Modelle der flexiblen Ressourcenzuteilung zu entwickeln und 
zu erproben.
Es ist sicher zu stellen, dass Sonderpädagog/inn/en auch an der Förderung von Schüler/innen 
ohne SPF mitwirken.

EWALD FEyERER / R ICHARD WIMBERGER
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Ansuchen um temporäre sonderpädagogische Unterstützung ohne SPF sind von der Schul-
leitung an die ZIS am LSR zu richten. Diese sind angehalten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
flexibel und bedarfsbezogen Ressourcen bereit zu stellen (bmbf, 2015, S. 8).

2. Grundlegende Aspekte indexbezogener Ressourcenzuteilung

Eine indexbasierte Ressourcenzuteilung verfolgt jene Ziele, die in unserer Bundesver-
fassung als allgemeine Aufgaben der österreichischen Schule festgeschrieben sind. So 
sollen auf der formalen Ebene im österreichischen Bildungssystem Chancengleichheit 
und ein garantiertes Bildungsminimum realisiert werden. Auf der inhaltlichen Ebene soll 
der Bevölkerung unabhängig von der Herkunft und sozialer Disposition und finanziellen 
Möglichkeiten befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben in Österreich und in der 
Welt teilzunehmen (vgl. Bundesverfassungsgesetz § 14, Abs. 5a)1. 

Faktisch sind die oben genannten Ziele im bisherigen System nicht erreicht worden, da 
Bildungserfolg noch immer stark von sozialökonomischen Faktoren abhängt. Individuelle 
Bildungskarrieren sind determiniert vom sozi-ökonomischen Hintergrund der Eltern und 
anderen Faktoren wie Migrationshintergrund, Sprache, Wohnort und Geschlecht. Ver-
schärft wird die Situation durch einen hohen Anteil an Risikoschülerinnen/-schülern und 
Kompositionseffekte (siehe Bacher in diesem Band).

Um Schule mit öffentlichen Mitteln auszustatten, gibt es in der Bildungsökonomie drei 
Ansätze, die jeweils sehr unterschiedliche Steuerungseffekte erzielen. Zum einen sind 
 Indikatoren, nach welchen Ressourcen verteilt werden maßgebend, aber auch das 
 Volumen der finanziellen Mittel, die nach bestimmten Kriterien verteilt werden. Zum 
 anderen ist die Frage, an welche Adressatinnen/Adressaten die zu vergebenden Ressour-
cen fließen  sollen, von  großer Relevanz.

Katzenbach/Schnell (2013, S. 31) gehen bezüglich einer Indikatorensteuerung von drei 
Modellen aus: Input-, Throughput- und Outputsystemen. Bei der Inputsteuerung 
 werden Bedarfe auf Basis sonderpädagogischer Gutachten festgestellt. Dieses System 
ist  relativ treffsicher hinsichtlich der Bedarfe einzelner Individuen, hat aber den Nachteil 
in der  Stigmatisierung der Betroffenen. Trotz sinkender Schüler/innenzahlen quer durch 
 Österreich – mit Ausnahme von Wien – steigt der Bedarf an SpF ständig an. Daher ist 
die Frage der Objektivierbarkeit von Bedarfen klärungsbedürftig (siehe auch Wohlhart in 
diesem Band).

Bei Throughput-Systemen kommt es zu keiner Stigmatisierung von Schülerinnen und 
Schülern, da nicht Bedarfe, sondern Aufgaben finanziert werden. Pauschalfinanzierun-
gen können multifunktional eingesetzt werden. Ob die Mittel dann tatsächlich nach 
den  Prinzipien Sparsamkeit und Sachgemäßheit eingesetzt werden, lässt sich oft schwer 
nachvollziehen. Schüler/innen von Kleinschulen erfahren in solchen Systemen einen 
Nachteil, da erhöhte individuelle Fördermaßnahmen meist nicht abgedeckt werden 
können. Dies könnte aber durch eine besondere Berücksichtigung der Schulfaktoren 
ausgeglichen werden.

Output-Modelle, die vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet sind, arbeiten mit 
Zielindikatoren, die erreicht werden müssen: schulische Leistungen, Überstiegsbe-
rechtigungen, geringe Sonderschulzuweisungen, usw. Meist gehen solche Modelle mit 
 Testungen einher – „teaching for testing“ (Katzenbach/Schnell, 2013, S. 32) und in der 
Folge auch mit Rankings, die bei Berücksichtigung des österreichischen  Datenschutzes 

1 vgl. https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40064335   
 [30. 10. 2017]
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legistisch nicht möglich wären (vgl. Schrodt, 2017). Parallel dazu entwickelt sich oft 
eine Unkultur des „Durchtauchens“ (Katzenbach/Schnell, 2013, S. 32) oder Fehlens von 
 Kindern durch „Krankheit“ an Prüfungstagen. Darüber hinaus ist es höchst fragwürdig, 
wieso eine Mittelkürzung bei Nichterreichen der Ziele der Folgejahrgang zu verant-
worten hat.

Hinsichtlich der Ressourcenempfänger/innen kann Meijer (1999, S. 183ff.) im internatio-
nalen Vergleich 15 verschiedene Adressatinnen /Adressaten ausmachen: von der In-
dividualförderung des Kindes oder deren Eltern, über Grundschulen, Sonderschulen, 
Kommunen, regionale  Einrichtungen, usw. Damit ist schon der Hinweis auf ein anderes 
Problem gegeben, nämlich, dass Ressourcen aus sehr unterschiedlichen Quellen an Be-
troffene fließen können. Neben den Mitteln des Bundes kommt unterschiedlich hohe 
Unterstützung von den Schulerhaltern (Gemeinden), Ländern (Hilfsmittelpool), Kranken-
kassen und der Sozial hilfe sowie Gelder aus privaten Vereinen und Initiativen. In der Folge 
gibt es oft komplexe Verfahren, diese Finanzströme zu lenken und zu leiten.

3. Genese indexbasierter Zuteilungsmodelle für inklusive Modellregionen – 
Tagungsrückblick

Die Intention des BZIB war es, ein Forum zu bieten, um indexbasierte Ressourcen modelle 
zu entwickeln, welche auf die Bedürfnisse der inklusiven Modellregionen abgestimmt 
sind und nach einer Erprobung und Evaluierung auf ganz Österreich übertragen werden 
können. Zur Mitarbeit waren Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland so-
wie die Schulaufsicht und weitere Vertreter/innen der Modellregionen eingeladen. Am 
Beginn stand die Idee, nach einigen fachlichen Inputs einen vollkommen offenen Dis-
kussionsprozess zu initiieren – quasi Tabula rasa unter dem Titel „Vision versus faktischer 
Situation“ zu machen. Die Vertreter/innen der Modellregionen zeigten sich sehr pragma-
tisch. Es wurden weniger Visionen formuliert als vielmehr zuerst der aktuelle Ist-Stand 
sondiert und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Modellregionen abgeklärt. Es 
gab ein klares Bekenntnis, an einem chancengerechten Modell mitzuarbeiten. Wichtig 
war zu diesem Zeitpunkt auch, dass befürchtete Verteilungsprobleme – sprich, dass 
 Gelder über die Bundesländergrenzen hinweg an Länder abfließen, die stärker belastet 
sind, allen voran Wien – angesprochen und geklärt wurden. Diese Befürchtungen haben 
sich nämlich insofern als obsolet herausgestellt, als der Auftrag des Ministeriums klar 
lautete, nur Modelle auf Länderebene innerhalb des bestehenden Verteilungsmodells 
auf Bundesebene zu entwickeln, was für den weiteren Prozess sehr determinierend war.

Sehr rasch zeigte sich, dass keine rein indexbasierten Modelle, sondern „Mischmodelle“ als 
Lösung anzustreben sind (siehe Lienhard-Tuggener sowie Wohlhart in dieser Aus gabe), 
es also neben einer Grundversorgung nach Schulart und -größe eine personen bezogene 
 Individualförderung für Kinder mit einem eindeutigem SpF sowie indexbasierte Zusatzres-
sourcen für benachteiligte Schulen (in Form von zusätzlichen Lehrer/innendienstposten) 
geben sollte. Feyerer und Wimberger haben beim zweiten Treffen im Juni 2016 ein erstes 
Modell zur Diskussion gestellt und am Beispiel Oberösterreich durch gerechnet  (unter der 
vom Ministerium vorgegeben Voraussetzung, dass keine Zusatz mittel ein fließen können, 
sondern alles nur durch Umschichtung finanziert werden muss). Ausgangspunkt für die-
ses Modell hinsichtlich Finanzierung war das jetzige Fixum pro  Schüler/in. Von diesem 
Betrag sollten 10 % in den Indexpool fließen, weitere 35 % sollten aus dem sonderpäda-
gogischem Topf kommen. Abbildung1 soll das Modell veranschaulichen:
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Abb. 1: Indexbasiertes Mischmodell zur Ressourcenzuteilung als erste Diskussionsgrundlage 
(basierend auf der politischen Vorgabe, das keine zusätzlichen Ressourcen in das System fließen)

Laut diesem Modell könnten in Oberösterreich z. B. 1 050 Dienstposten im Pflichtschul-
bereich nach einem Index vergeben werden, was im Durchschnitt pro Schule aber 
nur rund einen Dienstposten ergeben würde. Um auf diese Art und Weise ein wirklich 
 effektives System aufbauen zu können, müssten letztlich vom Fixum deutlich mehr als 
10 % für den flexiblen, indexbezogenen Bereich genommen werden sowie Kleinschulen 
zu Schulclustern zusammengefasst werden.
Bachers Modell (siehe Artikel in diesem Band) finanziert sich ähnlich, nämlich aus der 
 faktischen Erhöhung der Klassenschüler/innenzahl. Das Chancenindexmodell der Arbei-
terkammer (= AK) (Schnell/Schüchner, 2016) geht davon aus, dass zusätzliche Gelder in 
die Bildung fließen sollen.
Hinsichtlich der Zuschläge für belastete Schulen sind sich die Modelle von Bacher und 
Schnell/Schüchner ähnlich. Das AK-Modell kennt aber mehr Stufen der Zuschläge und zur 
Grundversorgung auch einen Grundzuschlag für Inklusion.
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Im Laufe der durchgeführten Tagungen hat sich der Schwerpunkt des Entwicklungs-
prozesses auf zwei Themen verlagert: Zum einen darauf, eine effiziente Berechnungs-
methode für Indexwerte zu finden – also die Frage welche Daten sind leicht verfügbar 
und welche bzw. wie viele Indikatoren sollen als Grundlage herangezogen werden, um 
möglichst effizient arbeiten zu können (siehe dazu die Artikel von Corazza und Svecnik/
Wohlhart in diesem Band). 

Zum anderen wurde die Frage nach der Bedeutung der Regionalität thematisiert. Es 
zeigte sich, das gewachsene Strukturen und regionale Gegebenheiten (Kleinschulen, 
Verwaltung der Schulen) in den einzelnen Modellregionen nach sehr spezifischen Mo-
dellen verlangen. Wie Wohlhart und Svecnik (siehe Artikel in dieser Ausgabe) in ihren 
Vergleichsbe rechnungen zeigen, kann es durch eine ausschließlich rechnerische Index-
zuteilung sowohl zu Benachteiligungen als auch zu Bevorzugungen einzelner Schulen 
kommen. Dieses Manko kann nur durch Expertise vor Ort kompensiert werden. Je mehr 
Berechnungen angestellt  wurden, desto klarer wurde es somit, dass auf die Sichtweise 
von Expertinnen/Experten   in den Pädagogischen Beratungszentren nicht verzichtet wer-
den kann und neben der index bezogenen Zuteilung für Regionen bzw. einen Verbund 
von  mehreren  Schulen die endgültige Zuweisung der nicht personenbezogenen Zusatz-
ressourcen an die  einzelnen Schulen nur in regionalen Verhandlungen unter Einbe ziehung 
der  Expertise der Pädagogischen Beratungszentren (früher ZIS) vergeben werden sollten 
(siehe dazu auch Artikel von Wohlhart und Wohlhart/Svecnik in diesem Band).

Diskussionsoffen blieb die Frage nach dem Volumen an Ressourcen, das zur Verteilung 
kommen soll. Die Grundversorgung wird von der Bundesregierung getragen,  manche 
Länder schießen aber finanzielle Mittel zu. Dies wäre z. B. ein gut argumentierbares 
 Volumen an Ressourcen. Aber welche Ressourcen hätten dann jene Länder, die nichts 
zuschießen. Wieviel Geld zur Um- bzw. Neuverteilung in die Hand genommen wird, hängt 
letztlich vom politischen Willen im Bund und in den einzelnen Regionen ab. Dazu gibt es 
bisher keine offiziellen Stellungnahmen. 

4. Schlussbetrachtung

Ein Ziel des BZIB war es, in den Modellregionen je einen Feldversuch zu  starten, bei dem 
passende Modelle erprobt und evaluiert werden können. Dies ist bis dato nicht gelungen, 
da die politischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. Im Zusammenhang mit 
der Entwicklung inklusiver Schulen eine Umverteilung einzuleiten, die  einigen Schulen 
Ressourcen wegnimmt um diese dann belasteteren Schulen zu geben, ist auf regionaler 
Ebene wohl ebenso kritisch zu sehen, wie eine indexbasierte Umver teilung auf  nationaler 
Ebene zwischen den Bundesländern und muss bildungspolitisch gut abgesichert und be-
gründet sein. Es lässt sich aber im internationalen Vergleich absehen, dass sich Misch-
modelle, im Sinne einer Kombination aus Input- und Througput-Systemen durchsetzen 
werden (vgl. Katzenbach/Schnell, 2013). Die Arbeitstagungen haben zwar kein evaluier-
tes Modell, aber sehr gute Ansätze und auch konkrete Berechnungsmodelle gebracht, die 
in den weiteren Artikeln dieses Bandes zur Diskussion gestellt werden.

Ein Desiderat ist und bleibt die Effektivität von indexbasierten Modellen. Weder  national 
noch international gibt es dazu aussagekräftige Studien. Die Stadt Hamburg z. B. hat 
zwar in ihrem Schulwesen seit 20 Jahren ein sozial indexbasiertes Ressourcenzu-
teilungssystem, kann aber keine klare Auskunft geben, ob die Mittelverteilung Erfolge 
im  Sinne der  Chancengleichheit bei der Vermittlung qualitätsvoller Bildung, unab-
hängig von der Herkunft und sozialer Disposition zeitigt (vgl. Schulte/Hartig/Pietsch, 
2014). In der  Arbeitsgruppe zu den inklusiven Modellregionen gab es dazu eine Über-
einstimmung, dass die Zuweisung von zusätzlichen Mitteln jedenfalls mit inhalt lichen 
Auflagen und der Umsetzung pädagogischer Konzepte zur Individualisierung und 
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 Differenzierung bzw. Personalisierung des Lernens verbunden sein muss (z. B. Schulkon-
zepte, Schulverein barungen zum Einsatz der Mittel, ein flexibles Verfahren in Anlehnung 
an das Schulische Standortgespräch in der Schweiz2, ein Abgehen vom ASO-Lehrplan 
und die individualisierte Anwendung des Regellehrplanes, das Erstellen individueller 
Bildungspläne wie in Südtirol, …). Denn, wie auch Veronika Pfeiffer in  diesem Band zum 
Schluss ihres Artikels sagt:

Ich bin davon überzeugt, dass inklusive Schulen über zusätzliche Ressourcen verfügen müssen 
und dass diese flexibel und bedarfsgerecht eingesetzt werden sollten. Die Basis für eine ,gute‘ 
Schule ist aber der wertschätzende und respektvolle Umgang, die gemeinsame Verantwor-
tung und ein reflektierendes Arbeiten an und Erarbeiten von Inhalten.

2 Siehe dazu Lienhart in diesem Band bzw. https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_
 unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg. html [26. 10. 2017].
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Peter Lienhard-Tuggener 

Sozialindexiertes Grundangebot 
und individuumsbezogene Ressourcen

Erfolge und Knacknüsse bei der Implementierung 
eines Mischmodells in Schweizer Kantonen

Abstract

Wer die Entwicklung der sonderpädagogischen Angebote in der Schweiz verstehen will, kommt 
nicht um einen kurzen historischen Exkurs herum: Die Schweizerische Invalidenver sicherung 
hat mit ihren Regelungen und ihrer Finanzierung das sonderpädagogische Bildungswesen seit 
den 60er-Jahren stark geprägt. Nach der Jahrtausendwende erfolgte ein radikaler Paradigmen-
wechsel: Seither ist nicht mehr die Versicherung auf Bundesebene, sondern das Bildungs-
wesen der  Kantone und Gemeinden für die Bildung sämtlicher Lernenden zuständig – ob ohne 
oder mit Behinderung. Die Regelschule erhält kollektive sonderpädagogische  Ressourcen 
für heil pädagogische sowie pädagogisch-therapeutische Unterstützung. Diese sind teilweise 
sozial indexiert. Rund 3 % der Lernenden mit einem sehr hohen Förderbedarf werden indivi-
duumsbezogene Ressourcen zugesprochen. Notwendig ist der Bedarfsnachweis durch das so 
genannte „Standardisierte Abklärungsverfahren“. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass 
 ergänzend dazu fachliche und quantitative Leitplanken notwendig sind, um einen unge bremsten 
Kostenanstieg verhindern zu können.

Hinweis: Weil das Bildungswesen in der Schweiz kantonal geregelt ist, besteht eine erhebliche 
Heterogenität bezüglich der administrativen und finanziellen Steuerungssysteme. Die Aus-
führungen im vorliegenden Beitrag orientieren sich vor allem am bevölkerungsreichen Kanton 
Zürich. In der Tendenz haben diese jedoch auch Gültigkeit für die meisten anderen Kantone.

1. Vom Versicherungsprinzip zum Bildungsprinzip – 
 ein Paradigmenwechsel mit Tücken

Bezüglich der Entwicklung des Sonderschulbereichs in der Schweiz ist eine bestimmte 
Jahreszahl besonders zentral: 1960 ist das Geburtsjahr der Schweizerischen Invaliden-
versicherung (IV). Sie regelte unter anderem, welche Kinder und Jugendlichen als 
„be hindert“ betrachtet werden. Wie jede Versicherung stellte sie einen schädigungs-
orientierten  Katalog auf. Beispielsweise flossen Versicherungsgelder, wenn ein Gut achten 
einen  Intelligenzquotienten von 75 oder weniger auswies. Dieses Geld durfte jedoch nicht 
in irgendeiner Schule eingelöst werden: Die IV definierte, welche Institutionen die Be-
rechtigung dazu hatten. So entstanden ab den 60er-Jahren entlang der IV-Behinderungs-
kategorien zahlreiche Sonderschulen. Damit wurde ein Bildungssystem für  Lernende mit 
einer Behinderung geschaffen, welches bezüglich Aufsicht, Qualitätsentwicklung und 
Finanzierung vollständig vom allgemeinen Bildungssystem abgekoppelt war.

Kurz nach der Jahrtausendwende erfolgte schließlich eine einschneidende Änderung: 
Das Schweizer Stimmvolk beschloss im Jahr 2004 eine umfassende Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen. Für das 
 Bildungswesen bedeutete dies, dass die Kantone ab 2008 vollumfänglich auch für die 
 Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zuständig waren. Während  einer 
Übergangsfrist bis 2011 waren sie verpflichtet, die bisherigen Leistungen und Kosten un-
verändert zu übernehmen. In dieser Übergangszeit entwickelten die Kantone eigene 
konzeptuelle Vorstellungen, wie sie ihr sonderpädagogisches Angebot künftig gestalten 
und finanzieren möchten.
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Abbildung 1: Systemwechsel in Bezug auf Finanzierung und Zuständigkeit im Bereich der Sonderschulung

Damit war der radikale Systemwechsel vollzogen: Das Versicherungsprinzip wurde vom 
Bildungsprinzip abgelöst. Während früher die Frage im Vordergrund stand, ob eine be-
stimmte Schädigung, eine bestimmte Diagnose nachgewiesen werden kann, stellte 
sich nun die Frage, welchen Bildungsbedarf ein Kind, ein Jugendlicher mit einer Beein-
trächtigung aufweist. Weil die zweite Fragestellung komplexer ist, blieb das defizit-
orientierte Denken in vielen Köpfen hängen – und zwar bis heute.

Dennoch: Der Systemwechsel führte dazu, dass die beiden Bildungssysteme „Allgemeine 
Schule“ und „Sonderschule“ näher zusammenrückten und sich zunehmend überlappten. 
Gesetzliche Vorgaben, die integrative Förderung gegenüber der separativen wenn immer 
möglich zu favorisieren, unterstützten die Entwicklung von inklusiven Settings zusätzlich. 
Bezüglich der Finanzierung insbesondere von sonderpädagogischen Leistungen im Zu-
sammenhang mit komplexen Behinderungen ergaben sich jedoch neue Fragen: Für wel-
che Leistungen sollen die Gemeinden, die Kommunen allein zuständig sein? In welchen 
Fällen soll der Kanton finanziell zur Kasse gebeten werden? Wer definiert diese Grenze 
– und nach welchen Kriterien? 

2. Bedarfsstufen 1-3: Sozialindexierte kollektive Ressourcen 
 bei moderatem sonderpädagogischem Bedarf

Die Tatsache, dass die Kantone nun vollumfänglich für die Bildung von Lernenden mit 
Behinderung zuständig waren, löste Befürchtungen aus: Es sollte nicht sein, dass ein 
Kind mit besonderem Bildungsbedarf im Kanton X auf ein völlig unterschiedliches Unter-
stützungsangebot trifft als im Kanton Y. Aus diesem Grund hat die Konferenz der kanto-
nalen Erziehungsdirektoren (EDK) ein Konkordat ausarbeiten lassen – die „Interkantonale 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik“ (EDK, 2007). 
Heute orientieren sich die meisten Kantone an den Leitplanken dieses Regelwerks. Unter 
anderem beinhaltet es Vorgaben zur Terminologie, zum sonderpädagogischen Grund-
angebot sowie zum Abklärungsverfahren. 

Die meisten Kantone haben sich dazu entschieden, die sonderpädagogische Unter-
stützung bei leichten bis moderaten Lern- oder Verhaltensproblemen nicht mehr indi-
viduumsbezogen zuzusprechen, sondern pauschal den Regelschulen zur Verfügung zu 
stellen. Einzelne verwenden Bedarfsstufenmodelle, um den Schulen Leitplanken zu ge-
ben, wie sie die Ressourcen einsetzen könnten. Damit verbunden sind Vorgaben,  welche 
die Qualität der Umsetzung sichern helfen sollen. Beispielsweise kommt in mehreren 
Kantonen das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ (VSA, 2016) verbindlich zum 
Einsatz. Diese Gesprächsform, die sich an der Internationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert, hilft einerseits den beteiligten 
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Lehrpersonen, Fachpersonen, Eltern und Lernenden, einen zielorientierten Austausch zu 
führen. Andererseits dienen die Protokolle des Schulischen Standortgesprächs auch den 
Schulleitungen als Grundlage für die Verteilung der kollektiven Förderressourcen. Diese 
werden den Schulen in Form von Fachpersonen-Pensen (Planstellen) gemäß der Anzahl 
der Lernenden zugewiesen. Im Kanton Zürich kommt zusätzlich ein Sozialindex zum 
Zug: Schulstandorte mit einer höheren sozialen Belastung erhalten bis zu einem Fünftel 
mehr Ressourcen als wenig belastete. Der Sozialindex berechnet sich aus den folgenden 
 Faktoren (VSA, 2017):

 	Anteil Lernende mit ausländischem Pass, wobei deutsche, österreichische und liechten-
steinische Lernende nicht mitgezählt werden ( Daten der kantonalen Bildungsstatistik 
der Bildungsdirektion)

	 	Anteil Sozialhilfeempfänger im Alter von 5 bis 14 Jahren ( Daten der Schweizerischen
  Sozialhilfestatistik des Bundesamts für Statistik)
	 	Anteil Steuerpflichtige mit einem Einkommen unter einer definierten Schwelle, die in 

ihrer Steuererklärung für mindestens ein Kind einen Steuerabzug geltend machen 
(  Daten des kantonalen Steueramts)

Entsprechend handelt es sich nicht um Daten, die direkt von der Schule – bezogen auf 
ihre aktuelle Schülerschaft – erhoben werden müssen. Dies hätte unter Umständen da-
tenschutzrechtliche Implikationen und könnte unnötig stigmatisierend wirken. Vielmehr 
werden Daten verwendet, die ohnehin standardmäßig erhoben werden und mit gerin-
gem Aufwand für die jährlich aktualisierte Berechnung des Sozialindex hinzugezogen 
werden können. Gleichzeitig ist wichtig, dass die Datenquellen und Faktoren von den 
Beteiligten einigermaßen als objektiv, reliabel und valide erlebt werden.

Ausgenommen von diesem sozialindexierten Ressourcen-Pool ist das Angebot „Deutsch 
als Zweitsprache“. Dieses wird bedarfsgemäß festgelegt – abhängig davon, wie viele 
 Lernende dem Unterricht aus sprachlichen Gründen noch nicht folgen können.

Abbildung 2: Bedarfsstufenmodell mit unterscheidung von kollektiven Ressourcen (Stufen 0-3) und individuums-
bezogenen Ressourcen (Stufe 4)
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Zusammenfassend wird nochmals festgehalten, was zu beachten ist, wenn sonderpäda-
gogische Kollektivressourcen durch einen Index modelliert werden:

	 	Die Daten sollen nicht von der Schule, sondern von übergeordneten Stellen (Gemeinde/
Kommune, Kanton/Bundesland oder Bund) erhoben werden. 

	 	Es sind möglichst Daten zu verwenden, die ohnehin schon erhoben werden, und zwar
  regelmäßig, wenn immer möglich jährlich aktualisiert.
	 	Die Faktoren sollen nicht nur nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählt werden. Es

ist von zentraler Bedeutung, dass sie von den Beteiligten als plausibel und nachvollzieh-
bar erlebt werden. Nur so besteht die Chance, dass der Sozialindex als gerecht empfun-
den werden kann.

3. Bedarfsstufe 4: Standardisiertes Abklärungsverfahren 
 zur Ermittlung eines individuell erhöhten Bedarfs

Wie zu Beginn dieses Beitrags ausgeführt wurde, war in früheren Jahren die Schweize-
rische Invalidenversicherung zuständig für die Finanzierung der Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit einer Behinderung. Wie bei jeder Versicherung genügte es, eine 
bestimmte Diagnose nachzuweisen (z. B. eine Höreinbuße über 30 Dezibel auf dem 
 besseren Ohr oder eine intellektuelle Leistungsfähigkeit unter IQ 75). Das Problem dieser 
schädigungsorientierten Ressourcenzuteilung liegt auf der Hand: Zwei Lernende mit IQ 
72 können einen sehr unterschiedlichen Förderbedarf aufweisen.

Aus diesem Grund wurde im bereits erwähnten Sonderpädagogikkonkordat (EDK, 2007) 
ein „Standardisiertes Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs“ 
(SAV) (EDK, 2014) vorgesehen. In einem aufwändigen Entwicklungsprozess unter Einbe-
zug von Fachpersonen aus allen Landesteilen wurde dieses Verfahren erarbeitet. Es ist 
anzuwenden, wenn es sich bei einem Lernenden abzeichnet, dass mit den kollektiven 
sonderpädagogischen Ressourcen angemessene und faire Entwicklungs- und Bildungs-
ziele nicht erreicht werden können. Die darüber hinaus notwendigen Ressourcen werden 
individuell für so genannte „verstärkte Maßnahmen“ eingesetzt – entweder inklusiv in der 
Regelschule oder im Rahmen einer Sonderschule.

Abbildung 3: Modell und Arbeitsschritte des Standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen 
Bedarfs (SAV) (EDK, 2014, S. 15, leicht angepasst und ergänzt)
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Die Konstruktion des „Standardisierten Abklärungsverfahrens“ SAV (EDK, 2014) beinhal-
tet eine Basis- und eine Bedarfsabklärung.

	 	In der Basisabklärung werden diagnostisch relevante Informationen bezüglich des Kindes
resp. Jugendlichen und seiner Umwelt systematisch festgehalten. Die Funktionsfähigkeit 
(bezüglich Aktivitäten und Partizipation sowie bezüglich Körperfunktionen) wird an-
hand ausgewählter Items der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit (ICF) (WHO, 2001) eingeschätzt. Eine allfällige Diagnose wird 
durchaus festgehalten, hat jedoch im SAV nicht die Funktion der alleinigen Ressourcen-
legitimation oder -auslösung. Sie ist lediglich Teil der Darstellung des „Ist“.

	 	In der Bedarfsabklärung wird aufgezeigt, welche Bildungs- und Entwicklungsziele in den
nächsten ein bis zwei Jahren angestrebt werden. Mit Blick auf den „Gap“, der sich zwischen 
dem „Ist“ und diesem „Soll“ ergibt, wird der Bedarf umschrieben und eine Empfehlung 
gemacht, mit welchen Maßnahmen und in welchem Setting dieser Bedarf idealerweise 
abgedeckt werden kann.

Somit stellt das SAV kein Abklärungsverfahren dar, welches mit (vermeintlich objektiven, 
klar definierten) Schwellenwerten die Unterscheidung zwischen kollektiven sonderpä-
dagogischen und individuell verstärkten Maßnahmen sichert. Es geht vielmehr um das 
Aufzeigen von behinderungsbedingten Entwicklungs- und Bildungshemmnissen und 
wünschbaren Vorgehensweisen, um diese möglichst auszugleichen. Diese Ausrichtung 
wird grundsätzlich von breiten Kreisen in der Schweiz als richtig erachtet. Das Problem 
besteht jedoch, dass die Kosten für diese „verstärkten Maßnahmen“ nicht ins Unermess-
liche steigen dürfen. Teilweise ist genau das passiert: Vor allem die so genannte „integ-
rative Sonderschulung“ hat in einzelnen Kantonen beachtliche Zuwachsraten erfahren. 
Entsprechend wurden korrigierende Leitplanken notwendig.

4. Leitplanken, die eine angemessene und gerechte 
 Ressourcenverteilung ermöglichen

Die folgenden Leitplanken werden als sinnvoll und notwendig erachtet, damit die 
 Ressourcen für individuell verstärkte Maßnahmen (resp. Sonderschulmaßnahmen) mög-
lichst angemessen, nachvollziehbar und gerecht eingesetzt werden:

4.1. Einfordern von Abklärungen, die den Anforderungen 
 des „Standardisierten Abklärungsverfahrens“ auch wirklich genügen

Das Standardisierte Abklärungsverfahren gibt eine feste Struktur vor. Diese ist konsequent 
einzufordern, weil nur so eine Vergleichbarkeit der Berichte gegeben ist. Zudem müssen 
sämtliche Elemente des Verfahrens – insbesondere eine nachvollziehbare Umschreibung 
der anzustrebenden Entwicklungs- und Bildungsziele – nicht nur „administrativ abge-
füllt“, sondern inhaltlich-fachlich überzeugend umgesetzt sein. Erfahrungsgemäß sind 
die Berichte bezüglich der Basisabklärung (Funktionsfähigkeit, Umfeld, Diagnose) meist 
auf einem guten Stand. Die Beschreibung sinnvoller Bildungs- und Entwicklungsziele und 
die Ableitung des Bedarfs fallen jedoch vielen diagnostisch tätigen Fachpersonen noch 
etwas schwer. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass dieser Fokus bisher nicht eingenommen 
werden musste, weil die Diagnose schwergewichtig die Maßnahme bestimmte.

4.2.  Einschätzung der Anträge durch eine fachkompetente Stelle

Anträge aus Abklärungsverfahren, die ausschließlich auf den Nachweis bestimmter 
Schwellenwerte ausgerichtet sind, können von einer Sachbearbeiterin oder einem Sach-
bearbeiter eingeschätzt und für den Entscheid vorbereitet werden. Das geht mit dem 
Standardisierten Abklärungsverfahren nicht: Die entsprechenden Berichte stellen eine 
fachliche Auslegeordnung dar; die Legitimation für die verstärkten Maßnahmen  ergeben 
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sich aus dem Spannungsfeld zwischen dem diagnostisch dargelegten „Ist“ und dem „Soll“. 
Aus diesem Grund können diese Berichte und Empfehlungen nur von einer Stelle sinnvoll 
beurteilt werden, die über eine hohe Fachkompetenz verfügt. Nur so können im Zweifels-
fall substanzielle Rückfragen gestellt werden. Zudem ist auf diese Weise das Vier-Augen-
Prinzip eingelöst.

4.3.  Definition einer quantitativen Richtquote für verstärkte Maßnahmen

Von bildungspolitischer Seite ist eine Richtquote für verstärkte Maßnahmen resp. Sonder-
schulmaßnahmen festzulegen, beispielsweise „rund 3 % der Schülerschaft“. Es ist  wichtig, 
dass alle Beteiligten – namentlich auch die Schulleitungen und die Abklärungsstellen – 
eine Mitverantwortung tragen, um sich möglichst an dieser Richtquote zu orientieren. 
Es geht um eine gemeinsam verantwortete „Triage der Bedürftigkeit“. Kurzfristige Über-
schreitungen der Richtquote müssen möglich sein, wenn plausible Umstände dazu ge-
führt haben. Gleichzeitig müssen in diesem Fall jedoch Vorkehrungen getroffen werden, 
um die Quote wieder auf den Richtwert zu senken. Wichtig ist der folgende Grundsatz: 
Es muss allen bewusst sein, dass bei einer anhaltend unkontrollierten Kostenentwick-
lung einschneidende administrative Kürzungen erfolgen werden. Diese erfolgen mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht bedarfsorientiert und führen zu Ungerechtigkeiten. Eine 
von allen Beteiligten verfolgte Richtquote ermöglicht es, die richtigen Fragen zu  stellen 
und zu einem möglichst zielgerichteten und fairen Einsatz der zur Verfügung stehenden 
 Ressourcen zu kommen.
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Veronika Pfeifer 

Südtiroler Verhältnisse
Ressourcenzuteilung in einem inklusiven Schulsystem

Abstract

Die Teilhabe und Inklusion aller Schülerinnen und Schüler in der Schule kann nicht ohne zu-
sätzliche Ressourcen erfolgen. Die Zuweisung dieser Ressourcen kann unterschiedlich sein. 
Für das Gelingen der Inklusion sind aber alle Beteiligten verantwortlich. Im folgenden Beitrag 
wird das Ressourcenzuteilungsmodell in Südtirol beschrieben und anschließend dargestellt, 
welche  pädagogischen Rahmenbedingungen eine inklusive Schule benötigt. Die Fotos zur 
Veran schaulichung wurden der Autorin freundlicherweise von der Grundschule Welsberg zur 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

1. Ausgangslage

In Italien wurden bereits 1977 die Sonderschulen und Sonderklassen abgeschafft. So-
mit blicken wir in Südtirol auf 40 Jahre Integration zurück, haben 40 Jahre Erfahrung in 
 diesem Bereich, mussten 40 Jahre Veränderungen mitmachen, blicken also auf 40 Jahre 
Entwicklung zurück und müssen sagen: Wir sind auf dem Weg zur Inklusion.

In Italien regelt ein Rahmengesetz aus dem Jahre 1992 alles, was Menschen mit einer 
Behinderung betrifft. Auf lokaler Ebene gibt es Programmabkommen, die Teilbe reiche 
wie z. B. die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheits- und Sozialwesen 
 definieren.
Durch die Autonomie der Provinz Bozen hat Südtirol Freiräume und kann vieles auf-
grund der vielfältigen Bedürfnisse selbst bestimmen. Flexibilität und Teamfähigkeit 
sind die notwendigen Schlagworte sämtlicher Vereinbarungen, denn unter dem Aspekt 
Schule meint man in Südtirol eben drei unterschiedliche Schulsysteme staatlicher Art: 
die deutsche, die ladinische und die italienische Schule sowie drei unterschiedliche 
 Berufsbildungssysteme des Landes, die deutsche, die italienische und die land-forst- 
und hauswirtschaftliche Berufsbildung. Dies bedeutet aber auch, dass mindestens drei 
Landesräte stets involviert sind.
Die einzelnen Schulsysteme sind aufgrund der jeweiligen Rahmenbedingungen sehr 
verschieden. So ist die italienische Schule auf die größeren Ballungszentren konzen-
triert,  viele Schüler/innen mit Migrationshintergrund besuchen diese. Die deutsche 
Schule ist sehr verstreut, jede Gemeinde hat eine Grundschule und somit sind viele 
 niederorganisierte Bergschulen vorhanden. Ladinische Schulen gibt es nur in den 
 beiden ladinischen Tälern und die Schüler/innenzahl ist im Vergleich zu den anderen 
beiden Schulen eher klein. 

2. Ressourcenzuweisung (Integrationslehrpersonen)

In Italien ist das Planstellenkontingent für Integrationslehrpersonen durch die Anzahl 
der eingeschriebenen Schüler/innen definiert. In Südtirol wird der Schlüssel von 1:100 
angewandt, das heißt, für 100 eingeschriebene Schüler/innen steht im Kontingent ein/e 
Integrationslehrer/in zur Verfügung.
Südtirol hat ca. 516 000 Einwohner und davon sind mehr als 75 000 Schüler/innen, auf-
geteilt auf die drei verschiedenen Bildungsdirektionen, also die deutsche, die italienische 
und die ladinische.
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Dank der zentralen Verwaltung der Lehrer/innenstellen können die einzelnen Dienst-
posten auf die unterschiedlichen Schulstufen aufgeteilt werden und zwar nicht gemäß 
der Schüler/innenzahl sondern aufgrund des schulstufenübergreifenden Ausgleichs. So 
sind in der deutschen staatlichen Schule für das Schuljahr 2017/18 ca. 44 370 Schüler/
innen eingeschrieben, was einen Anteil von 444 Integrationslehrpersonen bedeutet.
In weiterer Folge wird dieses Kontingent auf die drei Schulstufen, Grund-, Mittel- und 
Oberschule, aufgeteilt. Rund 60 % der gesamten Ressourcen werden aufgrund der Be-
einträchtigungen der einzelnen Schüler/innen zugewiesen, die restlichen 40 % aufgrund 
der Komplexität der Schulen vergeben (Schulgröße, durchschnittliche Klassengröße, 
Kinder mit Entwicklungsstörungen im Verhalten, in der Sprache oder im Lernen). Dann 
werden die Stellen den einzelnen Schuldirektionen zugewiesen. Eine Direktion hat in der 
Regel mehrere Schulen unterschiedlicher Schulstufen, oder auch gleicher Schulstufe in 
verschiedenen Gemeinden, durchschnittlich führt sie 500 bis 1 000 Schüler/innen. Der 
Hauptanteil der Integrationslehrer/innenstellen gelangt an die Mittelschule (6.– 8. Schul-
jahr), an die wohl schwierigste Schulstufe im Entwicklungsalter.
Es wird kein Unterschied gemacht, ob es sich um eine Schule in der Stadt, auf dem Land 
oder in den Bergen handelt. 
Da die Erfahrung gezeigt hat, dass z. B. bei Schülerinnen und Schülern mit einer  schweren 
Hörbeeinträchtigung die notwendigen Ressourcen nicht immer von der Schulführungs-
kraft zur Verfügung gestellt werden, werden für diese Zielgruppe bei Bedarf in Zusam-
menarbeit mit den Expertinnen und Experten des Fachdienstes für Hörschädigung noch 
zusätzliche Stunden ad personam zugewiesen. Diese Entscheidung, die sich im ersten 
Augenblick dem Gedanken der Inklusion entgegensetzt, ist in  unseren Augen gerecht-
fertigt, da wir in der deutschen Schule noch nicht mit Gebärdendolmetscher/innen 
 arbeiten. Dieses Berufsbild wird derzeit in einer etwas abge änderten Form erst ent-
wickelt. Die deutsche Schule arbeitet bei Hörschädigung vor allem nach lautsprachlichen 
 Methoden und somit ist die Integrationslehrperson zur Unterstützung angedacht. 
Die so berechneten Integrationslehrer/innenstunden sind per Gesetz aufgrund der 
 Schüler/innen mit einer Behinderung der Klasse zugewiesen, nicht direkt den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern. Jede Schule kann relativ autonom, aber gut begründet, die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzen.

Vor Beginn eines jeden Schuljahres, sobald die einzelnen Zuweisungen für das  kommende 
Schuljahr erfolgen, behält sich das Schulamt stets noch ein Notkontingent zurück, da-
mit unvorhergesehene Situationen ebenso begleitet werden können, z. B. Kinder mit 
 Leukämie, Unfälle, Übersiedlungen, sonstiges Unvorhergesehenes.
Die einzelnen Schulführungskräfte (= Schuldirektorinnen/-direktoren) weisen allein oder 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Integrationsstunden den einzelnen 
 Klassen zu. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Stellen in Regellehrer/innenstellen um-
zuwandeln oder umgekehrt, so kann z. B. bei einer nicht genehmigten Klassenteilung die 
Führungskraft doch eine Teilung mit ihren Ressourcen vornehmen. Der Stundenplan der 
Integrationslehrpersonen sollte dann vom Klassenrat, das sind alle Lehrer/innen dieser 
Klasse, erstellt werden. 

Wenden sich Eltern an das Schulamt, weil sie der Meinung sind, dass der Klasse ihrer 
 Tochter oder ihres Sohnes zu wenig Integrationsstunden zugewiesen wurden, dann 
wird auf jene Stunden hingewiesen, die für diese/n Schüler/in in der direkten  Zuweisung 
ausgeschüttet wurden. Sollte die effektive Zuweisung an die Klasse dem auch nicht 
annähernd entsprechen, dann nimmt die/der zuständige Inspektor/in mit der Schul-
führungskraft Kontakt auf. Dabei geht es um die Offenlegung der Zuweisungen und dies 
wird begutachtet. 

Hierzu ein Beispiel: Eine Schuldirektion mit 488 Schülerinnen und Schülern in der Grund-
schule, aufgeteilt auf 32 Klassen, bekommt für diese 4,54 Lehrer/innenstellen für Inte-
gration zugewiesen; 2,9 Stellen aufgrund der Schüler/innen mit Beeinträchtigung und 
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die restlichen Stunden aufgrund der Komplexität der Schule. An diesen Schulen sind 
acht Schüler/innen mit einer leichten Intelligenzminderung, mit Hörbeeinträchtigung, 
Autismus, Down Syndrom, mittelgradiger Intelligenzminderung, Stoffwechselkrank-
heit, Epilepsie, starker Sehbeeinträchtigung oder Hydrocephalus. Hinzu kommen noch 
10 Schüler/innen mit starker Hyperaktivität oder Grenzbegabung nahe der Intelligenz-
minderung (V62.89 Grenzbereich der intellektuellen Leistungsfähigkeit) und 12  Schüler/
innen mit Lern- oder Entwicklungsstörungen, verteilt auf fast alle Klassen. Schüler/ innen 
mit  Migrationshintergrund sind gar nicht aufgezählt, ebenso wenig jene, die in sehr 
schwierigen sozialen Situationen leben bzw. sehr begabt sind. Jenen Klassen, die von 
Schülerinnen und Schülern mit leichter Intelligenzminderung oder mit Hörschädigung 
besucht werden, wird mehr an Integrationsstunden zugewiesen, als die Schule für sie 
bekommen hat. Die anderen Schüler/innen mit Beeinträchtigung könnten auch einige 
Stunden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration (= Schulbegleiter/innen, 
Assistentinnen/Assistenten) zugewiesen bekommen haben. Vordergründig ist für die 
Schulführungskraft, dass mit den 4,54 Lehrerstellen vor allem die Schüler/innen mit Be-
einträchtigung gut gefördert werden, auch jene mit starker Hyperaktivität bzw. Grenz-
begabung. Dies bedeutet aber nicht, dass die Schüler/innen der anderen Klassen keine 
Unterstützung benötigen. Die Unterstützung kann auch durch die Lehrperson der Klasse 
oder durch eine Teamlehrperson erfolgen.

Ich bin davon überzeugt, dass das System der Zuweisung der Integrationslehrpersonen 
noch so ausgeklügelt sein kann, es wird niemals die Teilhabe, Förderung und Inklusion 
aller Schüler/innen garantieren, wenn nicht alle Beteiligten die Verantwortung hierfür 
 gemeinsam übernehmen. Das sind die Lehrpersonen sowie die Führungskraft, aber auch 
die Mitarbeiter/innen für Integration1, die Eltern, die Vertreter/innen der Gesundheits-
wesen, die Schüler/innen und sonstige Involvierte. Nur gemeinsam kann eine inklusive 
Schule für alle entwickelt und umgesetzt werden, die den gesellschaftlichen Bedingun-
gen in einer globalisierten und vielfältigen Gesellschaft entspricht.

3. Änderungen in Gesellschaft und Schule

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark und grundlegend ver-
ändert, keineswegs im Gleichschritt dazu ist dies der Schule gelungen. Damit meine 
ich nicht nur, dass die unterschiedlichen Angebote der Unterrichtsformen der Schule 
nicht unbedingt den Bedürfnissen der heutigen Zeit entsprechen, auch Konzepte und 
Ressourcen verteilung wären teilweise zu überdenken.
Die Autonomie der Schule gibt den Schulführungskräften und den Lehrpersonen sehr 
viele Möglichkeiten, die derzeit noch nicht voll ausgenutzt werden, so sieht z. B. die 
 Organisation der Stundentafeln die Möglichkeit von flexiblen Stundenplänen, offenen 
Klassen und alternativen Lernorten vor.
In der Didaktik kann von der Lernbiografie und von den Erfahrungen der Schüler/in-
nen ausgegangen werden, individuelle Lernwege können angedacht werden, ebenso 
 differenzierte Maßnahmen und Wahlmöglichkeiten. Im Unterricht sollte die Klasse oder 
Gruppe als Ressource einfließen. Schüler/innen lernen auch von Mitschülerinnen und 
Mitschülern bzw. durch diese und die Vielfalt der Schüler/innen stellte eine Bereicherung 
für das kooperative Lernen dar.

1 Mitarbeiter/innen für Integration sind keine Lehrpersonen; sie sind zuständig für die Pflege, für rehabilitative Maß-
nahmen und für die Förderung der persönlichen Autonomie. Sie werden zum unterschied der Integrationslehrer/innen 
von einer interdisziplinären Kommission am Schulamt, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Gesund-
heits wesens, der Schulführungskräfte, Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern für Integration und Expertinnen/
Experten der Inklusion der Schülerin bzw. dem Schüler zugewiesen und werden über einen eigenen feststehenden 
Stellenplantopf finanziert.
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Durch die verschiedenen Unterrichtsmethoden wer-
den unterschiedliche Lerntypen angesprochen, was 
eine Bereicherung und einen Vorteil für alle darstellt. 
Weiters sollte das reflektierende und dialogische 
 Lernen unterstützt werden. Dementsprechend sollten 
die Lernangebote und die Begleitung durch die Lehr-
personen sein. 

Aber auch in der Entwicklung der Schulen gibt es 
Möglichkeiten, die nur teilweise genutzt werden. 
Grundsätzlich ist heute nicht die/der Schüler/in mit Be-
einträchtigung die Herausforderung, sondern es sind 
vor allem jene Schüler/innen, die Verhaltensauffällig-
keiten zu Tage legen. Diese Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die stark zunimmt, benötigt andere Rah-
menbedingungen und sie müssen ernst genommen 
werden. Häufig benötigen sie individuelle Lernwege.
Die Erfahrungen haben uns gezeigt, dass es Schulen 
mit anderen Unterrichtsmodellen, die vor allem durch 
selbständiges Arbeiten, durch Reflexion und durch 
 Lernen von und mit Schülerinnen und Schülern ge-
kennzeichnet sind, leichter schaffen, diese wohl auch 
schwierigen Jugendlichen aufzufangen. 

3.1. Wie sollte Schule heute sein?

Schüler/innen sollten sich in der Schule wohlfühlen, 
sie ist ein Ort der Begegnung auf Augenhöhe, ein Ort 
der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts. 
Die Schule begleitet die Schüler/innen auf dem Weg 
des Heranwachsens, ein/e Europäer/in zu sein, die/
der  seine Wurzeln kennt, mit ihrer/seiner Heimat ver-
bunden ist und sich in der nun weiteren Umgebung 
zurechtfindet. 

Jeder hat Stärken, kann irgendetwas besonders gut und 
das wird gesehen und darf gezeigt werden. Jeder hat 
aber auch seine Schwächen und seine Defizite. Diese gilt 
es anzuerkennen. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten 
bewegt Welten und das Gefühl – ich bin in Ordnung, wie 
ich bin –, macht gelassen und verleiht eine innere Sicher-
heit, die auch dann trägt, wenn die Welt um einen herum 
einmal zerbricht.
Vielfalt ist Reichtum – eine wertvolle Erkenntnis – die sich 
aber kaum lehren lässt. (Watschinger, 2016) 2 

Vertrauen und Zutrauen haben ebenso ihre Bedeu-
tung, sie sind häufig der Antrieb für Schüler/innen. 
Wenn Schule dies für alle Schüler/innen leisten will, 
dann muss aber das Verständnis von Schule überdacht 
werden, was bedeutet, dass die Lehrpersonen dies als 
Notwendigkeit erachten, es auch ins Leitbild der  Schule 
einfließen zu lassen. Unterstützt werden kann die 
 Schule durch die Berater/innen der Schulent wicklung 
und auch durch Weiterbildungsangebote.

VERONIKA PFEIFER
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3.2. Die Bedeutung der Schulführungskraft

Die Schulführungskraft ist Garant für inklusive Bildung. Sie garantiert die Ausübung des 
Rechtes der Schüler/innen auf Bildung. Es ist ihre Aufgabe die personellen Ressourcen 
bestmöglich einzusetzen. Sie ergreift zudem Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der 
Bildungsprozesse und zur Optimierung der Rahmenbedingungen des Lernens (siehe 
Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12 Art. 13, Absatz 3, 4)3. 

Es ist auch die Haltung der Schulführungskraft, die die Schule und das pädagogisch-
 didaktische Konzept stark prägt.

3.3. Die Bedeutung der Lehrperson

Die Lehrperson vermittelt nicht nur Wissen, sie führt nicht nur einen Bildungsauftrag aus, 
sie hat auch einen Erziehungsauftrag. Sie nimmt jede/n einzelne/n Schüler/in wahr und 
an. Wissend, dass Lernen aufgrund von Beziehung erfolgt, ist eine positive Beziehung 
zwischen ihr und den Schüler/innen von Vorteil. Sie begleitet die Schüler/innen in diesen 
Jahren und kann deren Entwicklung wesentlich beeinflussen. Wenn es der Lehrperson 
gelingt, den Unterricht interaktiv und vielfältig zu gestalten und vor allem Schüler/innen 
nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, Möglichkeiten der didaktischen Auto-
nomie zu nutzen und inklusiv zu arbeiten, dann wird sich Schule verändern. 
Die Inklusion beginnt nicht im Klassenraum, sondern im Lehrerzimmer. Wichtig ist die 
Diskussion, der Austausch von Ansichten. Im Mittelpunkt sollten stets die Schüler/innen 
stehen, dabei darf aber das Umfeld nicht übersehen werden. Ein Start hierfür kann z. B. 
das Definieren von Minimalzielen sein, die jede/r Schüler/in erreichen sollte, um positiv 
ein Schuljahr abzuschließen sowie die Entwicklung von pädagogischen Maßnahmen, 
wenn es Schüler/innen gibt, die in Gefahr sind, diese Minimalziele nicht zu erreichen. 

3.4. Die pädagogische Architektur

Auch die pädagogische Architektur hat ihre Bedeutung, so hat sich der heutige Schulbau 
wesentlich verändert. Schüler/innen benötigen neben den Klassenräumen viel Platz zum 
Arbeiten. Das sollte bei der Planung des Gebäudes bedacht werden. Gänge, Stiegen u. a. 
m. sind Lernwerkstätten. 

Für Schüler/innen ist Bewegung sehr wichtig. Hierzu zählt auch das Aufsuchen eines ge-
eigneten Arbeitsplatzes oder das Einnehmen von unterschiedlichen Körperhaltungen. 
Wie die Bilder (Seite 25) zeigen, hat sich so einiges verändert.

4. Abschluss

Wenn es uns gelingt, Schule gemeinsam zu gestalten und gemeinsam die Verant wortung dafür 
zu übernehmen, dann gehen wir auf die Bedürfnisse und Bedarfe aller Schüler/innen ein und 
haben eine Chance, niemand auf dem Weg zu verlieren. Damit wird eine Schule für alle zu einer 
bereichernden Gemeinschaft, die wohlwollend aber auch fordernd unterstützt.
Ich bin davon überzeugt, dass inklusive Schulen über zusätzliche Ressourcen verfügen müssen 
und dass diese flexibel und bedarfsgerecht eingesetzt werden sollten. Die Basis für eine „gute“ 
 Schule ist aber der wertschätzende und respektvolle Umgang, die gemein same Verantwortung 
und ein reflektierendes Arbeiten an und Erarbeiten von Inhalten.

2  Film: Jeder ist ein Genie. Dieser Film wurde anlässlich einer Preisverleihung über die Schule gedreht. Es handelt sich um
eine Aufzeichnung des unterrichts in all seinen Formen. Durch den Film führt eine Sprecherin (Lehrperson der Schule), 
welche didaktisch pädagogische Aspekte vorstellt. Direktor Watschinger Josef ist die Schulführungskraft dieser Schule.

3 http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2000-12%c2%a7140/landesgesetz_vom_29_juni_2000_nr_12/art_13_rang_ 
 und_befugnisse_des_schuldirektors_und_der_schuldirektorin.aspx (Stand: 12.10.2017 12.40 uhr)

VERONIKA PFEIFER
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Johann Bacher

Chancenausgleich durch 
sozialindexbasierte Mittelvergabe 

Ein Modell für Österreich

Abstract

In diesem Beitrag wird ein vom Autor in den letzten Jahren entwickeltes Modell einer sozial-
indizierten Mittelvergabe dargestellt. Hintergrund des Modells ist ein starker Kompositions-
effekt im österreichischen Schulsystem, der dazu führt, dass sich die Bildungschancen von sozial 
benachteiligten Schülerinnen und Schülern weiter reduzieren, wenn sie gemeinsam mit anderen 
benachteiligten Kindern eine Schule besuchen, was häufig der Fall ist. Durch die sozialindizierte 
Mittelvergabe soll dieser Effekt zumindest abgeschwächt werden, indem sozial benachteiligte 
Schulen auf der Basis eines Indexwertes zusätzliche Ressourcen erhalten. Um einen effektiven 
Einsatz dieser zusätzlichen Mittel in der Schule zu gewährleisten, wird extern als inhaltliches Ziel 
die Ermöglichung eines guten Unterrichts vorgegeben. Die erforderlichen Zusatzmittel  könnten 
teilweise durch Umschichtungen im Schulsystem bereitgestellt werden. Das Modell kann um 
weitere Komponenten erweitert werden.

1. Vorbemerkung

Der nachfolgende Text fasst Arbeiten des Autors zum Thema der sozialindexbasierten 
 Finanzierung des österreichischen Schulsystems der letzten Jahre zusammen, ohne  diese 
immer explizit auszuweisen. Primär Bezug genommen wird zu Bacher (2015a, 2015b). Ein 
erstes Modell (Bacher/Altrichter/Nagy, 2010) wurde im Anschluss an eine Studie über 
die Auswirkungen der Freigabe der Schulsprengel in Linz 2008 (Zusammenfassung in 
 Altrichter et al., 2011) publiziert. Im Nationalen Bildungsbericht 2012 (Bruneforth/Weber/
Bacher, 2012) wurde ein einfacher Index zur Mittelvergabe entwickelt. Die Evaluierung 
der NMS (Eder et al., 2015), an der der Autor mitwirkte, bekräftigte die Forderung, die 
 Mittel zielgerichtet einzusetzen, und gab Hinweise, welche Kriterien dafür von Nutzen 
sein könnten. Theoretisch anregend waren die Arbeiten von Levačić (2008) sowie von 
Ladd und Fiske (2010). In der Zwischenzeit hat die AK-Wien das Modell entscheidend 
 weiterentwickelt und konkretisiert.

Insgesamt hat der Autor kontinuierlich seit 2010 an dem nachfolgend dargestellten 
 Modell gearbeitet und dieses in zahlreichen Diskussionsveranstaltungen und Workshops 
vorgestellt. Er möchte sich an dieser Stelle für die positiven, aber auch kritischen Rück-
meldungen herzlich bedanken. Sie haben wesentlich zur Schärfung der ursprünglich 
noch vagen Gedanken beigetragen. Für verbleibende Ungenauigkeiten ist selbstver-
ständlich der Autor verantwortlich.

2. Ausgangslage

Die Schullaufbahn und der Bildungserfolg hängen in Österreich in einem starken 
 Ausmaß von der sozialen Herkunft ab (Bruneforth/Weber/Bacher, 2012), wobei am Be-
ginn der  Bildungslaufbahn eines Kindes die Bildung der Eltern von Relevanz ist, während 
im weiteren Verlauf der Beruf und dann das Einkommen der Eltern wirksam werden. 
Hinzu kommt ein deutlich schwächerer Effekt des Migrationshintergrundes. Die soziale 
und migrantische Herkunft wirken über drei (bzw. zwei) Filter auf die Schullaufbahn 
eines Kindes ein:
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	 	Filter 1: Eltern mit geringem sozialen Status und/oder Migrationshintergrund können
ihre Kinder weniger in der Schule unterstützen, da sie über weniger dafür erforderliche 
Erfahrungen und Kompetenzen verfügen, ihnen die sozialen Netzwerke und/oder die 
erforderlichen finanziellen Mittel für Nachhilfe fehlen. Dieser Filter wird als primärer Un-
gleichheitseffekt bezeichnet. Er führt zu schlechteren Schulleistungen, da das österreichi-
sche Schulsystem mit seiner Halbtagesstruktur vor allem in der Volksschule und in den 
ersten Jahren der Sekundarstufe I die Unterstützung durch die Eltern voraussetzt. 

	 	Filter 2: Eltern mit geringem sozialen Status und im weiteren Verlauf ihre Kinder ent-
scheiden sich häufiger an den Schnittstellen des österreichischen Schulsystems – bei 
gleich guten Schulleistungen – für eine Schulform, z. B. für eine NMS anstelle einer AHS-
Unterstufe, von der aus im Anschluss der Übertritt in eine Schulform mit einem formal hö-
heren Abschluss (z. B. einer berufsbildenden höheren Schule oder einer AHS-Oberstufe) 
schwieriger ist. Dieser Effekt wird als sekundärer Ungleichheitseffekt bezeichnet. Beim 
Vorliegen eines Migrationshintergrunds ist er nicht beobachtbar (Bacher/Leitgöb/Weber, 
2012), was eine Erklärung dafür ist, warum der Migrationseffekt schwächer ist als jener 
der sozialen Herkunft, wobei einschränkend darauf hingewiesen sei, dass innerhalb der 
unterschiedlichen Migrationsgruppen beträchtliche Unterschiede bestehen (z. B. Herzog-
Punzenberger/Unterwurzacher, 2009).

	 	Filter 3: Sozial benachteiligte Kinder, damit sind im Folgenden Kinder gemeint, deren 
Eltern über einen geringen sozialen Status verfügen und/oder einen Migrationshinter-
grund aufweisen, besuchen häufig gemeinsam mit anderen sozial benachteiligten Kin-
dern dieselbe Schule bzw. Klasse. Die Schule ist nicht in der Lage ausgleichend zu wirken. 
Die ohnedies geringeren Bildungschancen verschlechtern sich weiter deutlich. Dieser 
Effekt wird als Kompositionseffekt bezeichnet.

Tabelle 1 verdeutlicht den Kompositionseffekt an zwei Fallbeispielen. Das Risiko eines 
Abschlusses der Volksschule mit nicht ausreichenden Deutschkompetenzen nimmt zu, 
wenn mehr sozial benachteiligte Schüler/innen die Schule besuchen. Bei Fall A steigt das 
Risiko von 5 % auf 25 %, bei Fall B von 45 % auf 85 %, wenn sich der Anteil der sozial be-
nachteiligten Kinder in der Schule erhöht. 

tabelle 1: Risiko des Erwerbs nicht ausreichender Deutschkompetenzen in ab hängigkeit von 
sozialen Schul- und Individualmerkmalen

 Risiko, die Volksschule mit geringen Deutschkenntnissen zu verlassen. 
 Kind besucht Schule …

  … mit wenig sozial   … mit vielen sozial
  benachteiligten Kindern benachteiligten Kindern
  (Indexwert unter 115)a) (Indexwert über 135)a)

Fall A: Einheimische Schülerin 
mit mindestens einem Elternteil  Risiko geringer Deutschkenntnisse Risiko geringer Deutschkenntnisse
mit Matura und mit mittlerer  = ca. 5 % = ca. 25 %
beruflicher Position. 
Zu Hause wird Deutsch 
gesprochen. 

Fall B: Türkische Schülerin, 
die zu Hause Türkisch spricht,  Risiko geringer Deutschkenntnisse Risiko geringer Deutschkenntnisse
deren Eltern eine geringe  = ca. 45 % = ca. 85 %
berufliche Position einnehmen 
und nur einen Pflichtschulab-
schluss besitzen.  

Datenquelle: Bruneforth/Weber/Bacher (2012, S. 213)
a) Zur Interpretation der Indexwerte siehe später.

JOHANN BACHER
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Die sozialindexfinanzierte Mittelvergabe setzt an diesem dritten, sehr starken Effekt an. 
Ihr Ziel ist es, dass sozial benachteiligte Schulen mehr Ressourcen für einen Ausgleich 
der sozialen Benachteiligungen auf der Grundlage eines objektiv nachvollziehbaren Ver-
fahrens erhalten. Angenommen wird, dass eine bessere Ressourcenausstattung eine not-
wendige Voraussetzung für einen Chancenausgleich ist. Mehr zusätzliche Mittel alleine 
können diesen aber nicht gewährleisten, daher ist in dem Modell vorgesehen, dass die 
sozialindizierte Mittelvergabe mit schulischer Autonomie, extern vorgegebenen Ziel-
kriterien und einer regelmäßigen Evaluierung verknüpft wird. 

Bei der Zuweisung von Ressourcen an die Schulen wird derzeit in Österreich die  soziale 
Zusammensetzung der Schule nicht explizit berücksichtigt. Die Zuweisung hängt von 
der Schulform, den Teilungsziffern und damit der Zahl der Klassen sowie von regio-
nalen  Gesichtspunkten und vom Zusatzbedarf für einzelne Schüler/innen (SpF, außer-
ordentliche Schüler/innen) ab. Hinzu kommt ein bestimmter Ermessensspielraum der 
Schulaufsichtsorgane. Inwiefern trotz Fehlens einer Vorgabe die soziale Zusammen-
setzung realiter in die Mittelzuweisung einfließt, ist empirisch nicht bekannt. Von einer 
 partiellen Berücksichtigung ist insofern auszugehen, da der festgestellte SpF-Bedarf 
mit sozialen Benachteiligungsmerkmalen korreliert (Feyerer, 2012). Das vorge schlagene 
Modell berücksichtigt explizit die sozialen Benachteiligungen und strebt einen  sozialen 
Ausgleich an.

3. Grundidee der sozialindizierten Mittelvergabe

Die Kernidee einer sozialindexbasierten Finanzierung des Bildungssystems besteht darin, 
dass für jede Schule ein Sozialindex berechnet wird, der Werte zwischen 100 und 100+x 
annehmen kann. Jede Schule enthält entsprechend ihrem Index x % mehr Ressourcen. 
Beträgt der Sozialindex einer Schule beispielsweise 120, dann erhält sie um 20 % mehr 
Ressourcen für den Ausgleich von sozialen Benachteiligungen.

Der Wert von „x“ ist letztlich politisch zu definieren und gibt an, wie viel eine Gesellschaft 
bereit ist, für den sozialen Ausgleich auszugeben. Die Wissenschaft kann dabei insofern 
behilflich sein, dass sie empirisch Anhaltspunkte zur Ermittlung von „x“ bereitstellt. Dazu 
könnte z. B. eine Bedarfsanalyse in einer ausgewählten Stichprobe von sozial benachtei-
ligten Schulen vorgenommen werden.

In Bruneforth, Weber und Bacher (2012) haben wir einen Index vorgeschlagen, der theo-
retisch bis 200 gehen kann, d. h., dass die Gesellschaft bereit ist, bei extremer Benach-
teiligung die Ressourcen zu verdoppeln. Der genannte Index von Bruneforth, Weber und 
Bacher für eine Schule berechnet sich als gewichtete Summe wie folgt:

  SIi = 100 ∙ (1 + ( P1i + P2i
4
+ P3i + P4i ) )

mit 
P1: Anteil der Kinder mit Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss
P2: Anteil der Kinder mit Eltern mit maximal einer beruflichen Position im unteren Quintil 
P3: Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
P4: Anteil der Kinder mit nichtdeutscher Alltagssprache 

Beispiel: Für eine Schule mit einem Anteil von 30 % Kindern mit Eltern mit maximal Pflicht-
schulabschluss, von 20 % mit Eltern im unteren Quintil der beruflichen Positionen, mit 
40 % Migrationshintergrund und 20 % Kindern mit einer nichtdeutschen Alltagssprache 
ergibt sich ein Indexwert von

  SIi = 100 ∙ (1 + ( 0,30 + 0,20
4
+ 0,40 + 0,20 ) )= 100 ∙ (1 + 0,275) = 127,5

JOHANN BACHER
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Die vier Indikatoren wurden ausgewählt, da sie als Ungleichheitsdimensionen den Schul- 
und Bildungserfolg in Österreich maßgeblich beeinflussen (z. B. Bruneforth/Weber/ Bacher, 
2012) und in den verwendeten Daten aus der Überprüfung der Bildungsstandards verfüg-
bar sind. Die Berücksichtigung des Einkommens der Eltern, das neben der Bildung und 
dem Beruf die dritte zentrale in der Soziologie im Regelfall untersuchte Ungleichheits-
variable ist, war empirisch nicht möglich, ist aber theoretisch vorstellbar. Die Indikatoren 
korrelieren untereinander. Es wäre daher denkbar, weniger Indikatoren zu verwenden, 
wie dies beim AK-Chancenindex der Fall ist. Wichtig ist, dass ein Index eingesetzt wird, der 
einfach und objektiv berechenbar ist. 

4. Weitere erforderliche Schritte

Neben der Berechnung eines Index und der Festlegung von „x“ sind weitere Entscheidungen hin-
sichtlich folgender Fragen erforderlich:

	 	Welche Arten von Ressourcen werden zugewiesen (Personaleinheiten, falls ja, welche und/
  oder Geld)?
	 	Wie sollen die Ressourcen eingesetzt werden? Soll die Verwendung völlig frei oder an
  Kriterien gebunden sein? Falls ja, welche Kriterien und wer definiert diese?
	 	Wie soll die angestrebte Zielerreichung evaluiert werden?

Das Modell geht bei der Beantwortung dieser Fragen von folgenden Grundsätzen aus (siehe dazu 
auch Übersicht 1):

 1. Die Zuweisung der Mittel soll an bestimmte Kriterien gebunden sein, damit eine  Leistungs-
verbesserung erwartet werden kann. Als zentral dafür wird ein „guter“ Unterricht ge-
sehen, der durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist (siehe z. B. Klieme/Pauli/Ruesser, 
2009; Helmke/Schrader, 2008): 

	 	kognitive Aktivierung, die sich u. a. in herausfordernden Aufgaben zeigt; 
	 	unterstützendes Klima, womit u. a. eine positive Feedbackkultur gemeint ist; 
	 	gutes „Classroom-Management“, das Störung und Disziplinprobleme vermeidet und die
  Zeit optimal für das Lernen nutzbar macht.

 2. Die Verwendung soll unter Berücksichtigung dieser Zielvorgaben autonom erfolgen. Da-
her wird Geld an die Schulen überwiesen, um größtmögliche Autonomie in der Mittel-
verwendung zu ermöglichen. Die Schulen erhalten ein Budget, entwickeln zuvor aber 
einen Plan, der eine Ist-Analyse enthält und spezifiziert, wie die extern vorgegebenen 
Ziele erreicht werden sollen. Dazu können die Schulen auf eine Beratungsstruktur zu-
rückgreifen, an der sich Pädagogische Hochschulen und Universitäten beteiligen. Der 
Plan soll durch eine erweiterte Schulpartnerschaft, die sich aus Schulleitung, Lehrer/in-
nen, Schüler/ innen und Eltern sowie Schulerhaltern, Vertreterinnen und Vertretern von 
Unterstützungssystemen (z. B. Schulpsychologie, Schulsozialarbeiter) sowie Akteurinnen 
und Akteuren der Nahumwelt (im Volksschulbereich z. B. Sport- oder Kulturvereine, im 
NMS-Bereich z. B. potentielle Arbeitgeber/innen) zusammensetzt, genehmigt werden. 
Die erweiterte Schulpartnerschaft fördert Schuldemokratie und ermöglicht eine stärkere 
Einbindung des Nahumfeldes der Schule, was in der Fachliteratur (siehe z. B. Van Ackeren, 
2008; OECD, 2012) als ein wichtiger Erfolgsfaktor von sozial benachteiligten Schulen er-
achtet wird.

 3. Die Zielerreichung soll evaluiert werden. Dafür wird vorgeschlagen, dass regelmäßig 
intern evaluiert wird, wobei es zweckmäßig ist, Zwischenziele, wie z. B. die Verwendung an-
spruchsvoller Aufgaben, zu erfassen. In einem bestimmten Zeitabstand erfolgt zusätzlich 
eine externe Evaluierung. Hierfür kann die Überprüfung der Bildungsstandards genutzt 
werden. Es ist also keine zusätzliche externe Evaluierung erforderlich, die  Ressourcen der 
Schulen binden würde.

JOHANN BACHER
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Übersicht 1: Vorschläge für weitere Festlegungen

Art der Ressourcen Bevorzugt Geld, das an die Schulen direkt überweisen wird, 
 um den unterschiedlichen Problemlagen am besten gerecht zu werden  
 und schulische Autonomie zu fördern.

Mittelverwendung Schule entwickelt einen Plan, der von einer erweiterten Schulpartner- 
 schaft genehmigt wird. Die Schule entscheidet autonom.

Erweiterte Schulpartnerschaft Schulleitung, Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern sowie Schulerhalter,  
 Vertreter/innen von unterstützungssystemen 
 (z. B. Schulpsychologie, Schulsozialarbeiter) 
 sowie Akteurinnen und Akteure der Nahumwelt 
 (im Volksschulbereich z. B. Sport- oder Kulturvereine, 
 im NMS-Bereich z. B. potentielle Arbeitgeber/innen)

Mögliche Kriterien Als Kriterien könnten die Merkmale für einen „guten“ unterricht 
 verwendet werden. Der Plan der Schule muss aufzeigen, 
 wie diese Kriterien erreicht werden. 

Definition der Kriterien Durch Ministerium

Evaluation Regelmäßig intern und extern. Die interne Evaluation untersucht 
 die Erreichung von Zwischenzielen, wie mehr unterrichtszeit, 
 weniger unterrichtsstörungen usw. Sie findet in kürzeren Abständen statt.  
 Die externe Evaluierung kann durch die Bildungsstandards erfolgen. 

unterstützung / Beratung Sowohl für die Entwicklung eines Plans als auch für seine umsetzung 
 steht ein externes unterstützungssystem zur Verfügung.

Entnommen und leicht adaptiert aus Bacher (2015b, S. 147)

Durch das vorgeschlagene Modell würde somit schulische Autonomie gefördert werden, 
da die Schulen Zusatzmittel erhalten, über deren Verwendung sie weitgehend frei be-
stimmen können. Gleichzeitig würde durch die erweiterte Schulpartnerschaft die Schul-
demokratie und die Einbindung in die Nahumwelt gefördert werden. Durch die Vorgabe 
von Kriterien für einen guten Unterricht schließlich entsteht eine Verpflichtung, die Mittel 
zur Verbesserung der Unterrichtsqualität einzusetzen. Ein konkretes Prozessmodell für 
die Umsetzung ist in Bacher (2015a) angeführt, wobei eine schrittweise Einführung sinn-
voll ist, sodass Adaptionen vorgenommen werden können.

5. Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit

In Bacher (2015b) wurde dargelegt, dass das Modell primär zum bildungspolitischen Ziel 
der Gewährleistung eines notwendigen Bildungsminimums, dass jede/r Schüler/in nach 
Ende der Pflichtschule über ein bestimmtes Ausmaß an Bildung für eine erfolgreiche Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben verfügen soll, getragen ist. Gerechtigkeitstheoretisch 
wird damit Bezug auf die Forderung nach Teilhabegerechtigkeit (Wigger, 2011) genom-
men. Teilhabegerechtigkeit ist wie Chancengleichheit als formales Bildungsziel in der 
österreichischen Bundesverfassung verankert. Das vorgeschlagene Modell kann auch zu 
mehr Chancengleichheit beitragen (Bacher 2015b).

Allgemeine Begründungen für Teilhabegerechtigkeit findet man z. B. bei Rawls (1979, S. 81, 
282f.) oder bei Walzer (1998, S. 300). Mit Bezug auf die aktuelle Diskussion zur Bildungs-
gerechtigkeit begründet Giesinger (2007) die Forderung nach einem Bildungs minimum 
damit, dass das heute dominierende Konzept der Chancengleichheit moralisch nicht zu 
rechtfertigen ist. Es geht nämlich von der Annahme aus, dass es natürliche ( angeborene) 
Begabungen gibt und Ungleichheiten aufgrund dieser natürlichen Anlagen legitim sind. 
Diese Grundannahme ist nach Giesinger (2007) moralisch nicht gerechtfertigt, da ein Kind 
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für fehlende Begabungen genauso wenig verantwortlich ist wie für die sozialen Verhält-
nisse, in denen es aufwächst. Er schlägt daher als Alternative Teilhabegerechtigkeit vor. Er 
spricht von einem Schwellenwertkonzept der Gerechtigkeit, das seiner Ansicht nach auch 
die Rechte der Eltern ausreichend berücksichtigt. 

6. Finanzierung

Zur Abschätzung des Finanzierungsbedarfs bei Einführung des Modells wurden erste 
Modellrechnungen angestellt (Bacher, 2015b). Geht man von einem durchschnittlichen 
Sozialindex von ca. 115 aus und der vorgeschlagenen Normierung von 100 bis 200, so 
würde der jährliche Mittelbedarf bei 1,2 Mrd. Euro für alle Schulstufen und Schulformen 
betragen. Würde man sich mit einer Normierung von 100 bis 167, d. h., dass für ein sehr 
benachteiligtes Kind 67 % mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, begnügen, 
reduziert sich der Mittelbedarf auf 860 Millionen. Bei einer Normierung von 100 bis 133 
beträgt er 450 Millionen Euro.

Aufgrund einer ersten Budgetanalyse (Bacher, 2015a) lässt sich begründet vermuten, 
dass ein beträchtlicher Anteil der erforderlichen Mittel im Schulsystem vorhanden ist. In 
den Volksschulen wären z. B. ca. 230 Millionen Euro für den sozialen Ausgleich gewinnbar, 
wenn das derzeitige Betreuungsverhältnis von 1 zu 12 (eine Lehrkraft auf 12 Schulkinder) 
auf 1 zu 15 angehoben wird.

Anzumerken ist abschließend, dass die zitierten Modellrechnungen mit Vorsicht zu be-
trachten sind, da viele Unsicherheiten bzgl. der Schulfinanzierung bestehen.

7. Berücksichtigung weiterer Faktoren

Das entwickelte sozialindizierte Modell der Schulfinanzierung lässt sich um weitere 
 Faktoren in Richtung einer allgemeinen formelgebundenen Finanzierung des Schul-
systems erweitern. Integriert werden können eine leistungsbezogene Komponente, der 
zur Folge Schulen bei überdurchschnittlichen Leistungen weitere Zusatzmittel er halten, 
eine regionale Komponente, um z. B. kleine Volksschulen in ländlichen Gemeinden 
 aufrechtzuerhalten, sowie eine inklusive Komponente, mit der ein Teil des sonderpäda-
gogischen Bedarfs der Schule abgedeckt wird.

Das Budget Bi einer Schule i könnte sich dann wie folgt zusammensetzen:

Bi = Bs ∙ ni +(Sli – 100)∙ Bs ∙ ni + (     
Ai     – 1)∙ Bs ∙ ni + rs ∙ Bs ∙ ni + ki ∙ bSPF ∙ ni

mit 
Bs ∙ ni

(Sli – 100)∙ Bs ∙ ni

(     
Ai     – 1)

rs ∙ Bs ∙ ni

ki ∙ bSPF ∙ ni

Basisfinanzierung
Bs = Basisbetrag pro Schüler/in einer bestimmten Schulform
ni = Zahl der Schüler/innen

Soziale Ausgleichskomponente
SIi = Sozialindex

Leistungskomponente
Ai = erreichtes Leistungsniveau
E(Ai )= erwartetes Leistungsniveau (Komponente kann negativ werden. 
Es ist zu diskutieren, ob ein negativer Wert auf 0 gesetzt wird.)

Regionalkomponente

Inklusionskomponente
ki = Durchschnittlicher Anteil der Kinder mit Förderbedarf
bSPF = Budget für Förderbedarf für eine/n Schüler/in. Laut OECD 
(2000, S. 33) belaufen sich die Kosten auf das Zwei- bis Vierfache der 
Basisfinanzierung. 

100 E (Ai)

100

E (Ai)
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Bezüglich der Inklusionskomponente ist der Bedarf der Schule und der persönliche 
 Betreuungsbedarf eines Kindes z. B. bei (schweren) Mehrfachbeeinträchtigungen zu 
unterscheiden. Das Modell bezieht sich auf den Bedarf der Schule, wobei wegen der 
partiellen Überschneidung mit dem Sozialindex (siehe oben) die Kostenrelation zur 
 Basisfinanzierung im unteren Bereich angesetzt werden kann. Der individuelle Be-
treuungsbedarf bei (schwerer) Mehrfachbeeinträchtigung sollte durch ein individuelles 
Recht auf persönliche Assistenz erfasst und abgedeckt werden.

8. Fazit

Das dargestellte Modell der sozialindizierten Mittelvergabe sieht vor, dass sozial  benachteiligte 
Schulen zusätzliche finanzielle Mittel für den Chancenausgleich erhalten. In Kombination mit 
vorgegebenen Zielkriterien, schulischer Autonomie bei der Zielerreichung und Mittelver-
wendung sowie mit einer regelmäßigen Evaluierung könnte dadurch ein Beitrag zu mehr Teil-
habegerechtigkeit geleistet werden. Die zusätzlich erforderlichen Mittel könnten teilweise durch 
Umschichtung im Schulsystem gewonnen werden. Eine Erweiterung des Modells in Richtung 
 einer formelgebundenen Finanzierung des Schulsystems ist möglich.
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Rupert Corazza

Indexbasierte Ressourcensteuerung 
in der Wiener Inklusionspädagogik

Überlegungen zur Kompensation von Benachteiligungen 
im Wiener Pflichtschulbereich

Abstract

Ein gerechtes Schulsystem ist ohne kompensatorischen Einsatz von vermehrten  Ressourcen 
 undenkbar. Unterschiede zwischen Bundesländern, Schularten, aber auch innerhalb  einer Schul-
art sind in Österreich groß. Privatschulen tragen zu den Unterschieden im Pflichtschul bereich 
 wesentlich bei. In Wien werden erste Modelle an indexbasierter Vergabe im inklusivpäda-
gogischen Bereich angewendet. Frei verfügbare autonome Spielräume für eine bedarfsorien-
tierte Mittelverteilung an Lehrer/innenplanstellen sind jedoch gering im Vergleich zu den festen 
zweckgebundenen Größen. Sicher aber ist, dass eine moderne Schulverwaltung ohne  geeignete 
Datengrundlagen nicht zukunftsfähig ist. Der Auftrag an eine effizienzbasierte Stellenplan-
bewirtschaftung ist klar und wird künftig sozioökonomische Verhältnisse wesentlich stärker 
 beachten müssen.

1. Ungleichheit

„Die soziale Herkunft ist die zentrale Ungleichheitsdimension. Sie wirkt sich durch-
gehend in der Bildungslaufbahn auf den Kompetenzerwerb und den Schulbesuch aus“ 
 (Bruneforth, 2012, S. 200). Die viel erhobene Forderung nach einer Berücksichtigung der 
sozialen Verhältnisse in der Vergabe der Ressource Lehrerplanstelle ist daher evident. Der 
Zusammenhang zwischen erhöhter Dotation einer Einzelschule einerseits und erbrach-
ten Lernerfolgen andererseits ist zwar empirisch kaum beweisbar, aber allgemein stark 
vermutet. Eine erhöhte Präsenz der Lehrperson steigert die Möglichkeiten für Team-
teaching und eröffnet flexible Varianten. Aus Sicht der Lehrpersonen bringt dies deut-
liche Entlastung und entschärft schwierige Erziehungssituationen. Aus diesem Grund 
schätzen praktisch alle schulischen Akteurinnen/Akteure die Bedeutung von flexibel 
einsetzbaren Lehrer/innenstunden über die Grunddotation einer Klasse hinaus als be-
sonders be deutsam ein.

Die sozialen Veränderungsprozesse sind im Stadtraum Wien unübersehbar und Gegen-
stand ausführlicher Sozialraumanalysen (Gielge et al., 2010). Im Rahmen der Werkstatt-
berichte der Magistratsabteilung 18 werden demografische Veränderungen beforscht, 
Rückschlüsse auf die Stadtentwicklung gezogen und detaillierte Grundlagen für die 
 weitere Stadtentwicklung geschaffen (z. B. Lebhart, 2007). Für die Stadt sind die gewon-
nenen Erkenntnisse für die Planung einer geeigneten Infrastruktur wichtig. Zandonella 
und Hoser haben in einer internen Studie für den Stadtschulrat für Wien (Zandonella/
Hoser, 2014) Herausforderungen für das Bildungswesen in Wien untersucht, schlagen 
 explizit die Nutzung von geeigneten Daten vor (vgl. S. 77) und sehen die Zusammen arbeit 
mit Expertinnen und Experten aus dem Sozialbereich für Wiener Bildungseinrichtungen 
als notwendig. 

Es lassen sich jedoch die Ergebnisse von Analysen in Stadträumen nicht direkt auf die 
konkreten Verhältnisse in Schulen übertragen. Die differenzierte Vielfalt schulischer 
 Angebote spricht unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an und der Zugang zu einer 
bestimmten Schule ist nicht gleichzusetzen mit der Wohnbevölkerung in der Umgebung. 
Nicht nur Privatschulen sind für Kinder aus höheren sozialen Schichten attraktiv, sondern 
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auch schulische Modelle mit ganztägiger Betreuung oder reformpädagogische Modelle. 
Die Schule in der Nachbarschaft ist somit kein Abbild der Wohnbevölkerung. Gesichert 
ist jedenfalls die Erkenntnis, dass in städtischen Räumen wesentlich mehr  Kinder und 
 Jugendliche Schulen mit einem hohen Gesamtindex an sozialer Benachteiligung be-
suchen. Auch wenn es in den Landesergebnisberichten zu den Bildungsstandards der 
4. Schulstufe ausdrücklich nicht als Vergleichszahl zwischen Bundesländern analysiert 
wurde, die Datenlage ist eindeutig. In Wien besuchen 57 % aller Schüler/innen eine  Schule 
mit einem hohen Index an sozialer Benachteiligung, in allen anderen Bundesländern liegt 
dieser Wert unter 20 %, wie Tab. 1 zeigt: 

tab. 1: anteil der Schüler/innen in Schulen mit unterschiedlichem Index der sozialen Benach teiligung 
(nach Landesergebnisberichten Bildungsstandards D 4. Schst., BIFIE, 2015, jeweils S. 29) 

2. Bildungsferne Haushalte

Wie bereits oben angeführt, wurden im Frühjahr 2015 flächendeckend Bildungs-
standards Deutsch in der 4. Schulstufe in Österreichs Volksschulen getestet. In allen 
Landesbe richten findet sich die Feststellung: „Das Gesamtbild und die Tatsache, dass 
 Kinder aus  bildungsfernen Haushalten in Lesen um bis zu 3 Lernjahre hinter Kindern aus 
akademischen Haushalten zurückliegen, gelten […]“ für alle Bundesländer  (jeweiliger 
Landeser gebnisbericht, S. 88). In Wirklichkeit verbirgt sich hinter dieser nüchternen 
 wissenschaftlichen Aussage ein sehr dramatischer Befund. Nach vier Schuljahren sind so 
manche Kinder leistungsmäßig bis zu drei Lernjahre zurück. „Es gibt einen starken Zusam-
menhang zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern und den Kompetenzen ihrer Kinder 
im Fach Deutsch“ (Landesergebnisbericht Wien 2015, Deutsch, S. 87), lautet die Schluss-
folgerung. Nicht anders ist das Ergebnis aus der Testung der Bildungsstandards Mathe-
matik auf der gleichen Schulstufe aus dem Jahr 2012: „Da die schulischen Leistungen der 
Schüler/innen aus bildungsfernen Familien mit niedrigem Sozialstatus oder Migrations-
hintergrund im Schnitt deutlich niedriger ausfallen als die anderer Schülergruppen, wird 
ein großer Anteil dieser Schüler/innen häufig als pädagogische Herausforderung erlebt“ 
(Landesergebnisbericht Wien 2012, Mathematik, S. 87).
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Der Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf messbare Leistungen ist empirische Tat-
sache, die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind groß. Wien hat jedenfalls laut 
den Bildungsstandards beim Index sozialer Benachteiligung mit Abstand die größten Her-
ausforderungen zu bewältigen. Die pädagogische Fragestellung lautet: Kann es  ge lingen, 
ungleiche Voraussetzungen im Laufe der schulischen Ausbildung zu kompensieren? Viele 
Antworten zahlreicher Untersuchungen äußern massive Skepsis. „Keine Chance für Lisa 
Simpson“ bilanziert Ingolf Erler (2007) im Sammelband über die Ungleichheit im öster-
reichischen Bildungssystem. 

Die Kompensationswirkung von Fördermaßnahmen, zum Beispiel intensive Förderkurse 
über die Unterrichtszeit hinausgehend, ist nur wenig erforscht. Da aber sehr wichtige Ein-
flussfaktoren im häuslichen Bereich (gesprochene Sprache, soziale Verhältnisse u. v. m.) 
kaum beeinflusst werden können, bleibt nur das Lernen in der Schule an 180 Unterrichts-
tagen, im besten aber nicht häufigsten Fall ganztägig, um für maximal effiziente Lernzeit 
zu sorgen. Dass sich Schule mit all den gesellschaftlichen Erwartungen sehr gefordert, 
aber auch mehrfach überfordert fühlt, wird häufig wohl nicht zu Unrecht geklagt.

3. Daten

Es gibt mehrere Datenquellen, die sozioökonomische Verhältnisse abbilden. Gielge 
(2010) kombiniert im Werkstattbericht der Magistratsabteilung 18 zur Beforschung der 
Ver änderung von Stadträumen drei Merkmale zur Beschreibung der sozioökonomischen 
Situation, den Lebensunterhalt (arbeitslos oder erwerbstätig), den Bildungsstand (höchst-
möglicher Abschluss Pflichtschule oder weniger, Sekundarschule, Fachhoch schule, Uni-
versität) und die Stellung im Beruf (Arbeiteranteil etc.). 

Indexbasierte Modelle werden auf nationaler Ebene u. a. in den Niederlanden, Groß-
britannien und Kanada sowie in Teilen der Schweiz, in Hamburg und in Nordrhein-West-
falen angewendet. In Österreich wird die Sozialindexierung seit etwa fünf Jahren, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund einer entsprechenden Empfehlung der OECD (2012), ver-
stärkt diskutiert. Auf detaillierte Analysen im internationalen Kontext geht die IHS-Studie 
„Indikatoren bedarfsorientierter Mittelverteilung im österreichischen Pflichtschulwesen“ 
von Hermann Kuschej und Karin Schönpflug (2014) ein. Grundsätzlich existieren nach 
 Kuschej & Schönpflug (2014) drei mögliche Datenquellen zur Indexbildung, wobei inter-
nationale Varianten viele Mischformen daraus bilden:

	 	Informationen aus Befragungen von Schülerinnen/Schülern und deren Eltern
	 	Sozialrauminformation aus offiziellen Statistiken
	 	Information aus Lernstandserhebungen

Die Interpretation allgemeiner statistischer Daten über Wohnraum und Wohnbezirk sind 
jedenfalls ungenügend, weil die schulische Angebotsvielfalt, von der Privatschule bis 
hin zur Anzahl der Gymnasien, massive Verzerrungen erzeugt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
 können ausschließlich aus den Bildungsstandards treffsicher schulspezifische Daten 
 erhoben werden, um zielgenau die Schülerpopulation eines Einzelstandortes Schule mit 
Werten zu erfassen. 

Im Zuge der fünf Jahre des Wiener Lesetests in den Jahren zwischen 2012 und 2016 
 standen zusätzlich parallel zu den anonymisierten Ergebnissen der Bildungsstandards 
 sowohl personalisierte Schülerleistungsdaten als auch Informationen der zu Hause am 
häufigsten gesprochenen Sprache zur Verfügung. Die Analysen zu den Bildungsstandards 
in Wien deckten sich weitgehend mit jenen der Lesetests, wenngleich das jährliche Inter-
vall des Lesetests ein hoher Vorteil für die Aktualität der Daten gewesen war. Offen bleibt 
jedoch die Frage, ob es denn überhaupt erlaubt ist, mit Daten aus den Bildungsstandards 
weitgreifende Analysen zu erstellen und ressourcensteuernd zu wirken. 
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4. Ressourcenzuteilung in Wien

Jede Verteilung von Ressourcen beinhaltet immanent die Frage nach einem gerechten 
Verteilungsschlüssel. In den Stellenplanrichtlinien haben die Bundesländer mit dem 
Bund eine „§15a-Vereinbarung“ im Zuge der Finanzausgleichsgesetze getroffen. Große 
Bereiche der Dotierung mit Lehrer/innenplanstellen ist durch feste Kenngrößen vorge-
geben, ausgehend von den Klassenschüler/innenhöchstzahlen und festgelegten  Quoten 
zwischen Schüler/innenzahl und Lehrer/innenzahl je nach Schulart. Erweiterungen zum 
Stellenplangerüst bilden zweckgewidmete Mittel für beispielsweise Sprachförderkur-
se oder Teamstunden für Neue Mittelschulen. Ein notwendiger Spielraum für Flexibili-
tät kann daher ausschließlich durch Bildung höherer Klassenschüler/innenzahlen und 
 Senkung der Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erreicht werden. 
Somit bleibt nur ein kleiner Teil an Manövriermasse in Wien übrig, deutlich unter 2 %, der 
für eine indexbasierte Ressourcensteuerung zurzeit zur Verfügung steht. 

Im Wesentlichen ist dieser verschiebbare Teil an Lehrerplanstellen im Bereich der In-
klusions- und Sonderpädagogik zu finden, unter dem Titel Lernstörung (Lernbehinde-
rung oder Lernbeeinträchtigung). Auch nach der Umsetzung des Bildungsreformpakets 
2017 (Bildungsreformgesetz, ausgegeben am 15.9.2017) ist künftig dauerhaft gesichert, 
dass sämtliche sonderpädagogische und inklusionspädagogische Maßnahmen von der 
pädagogischen Leitung zu koordinieren und zu veranlassen sind. Im Wortlaut des Geset-
zestextes lautet das wie folgt: „Bereitstellung und Koordination sonder- und inklusions-
pädagogischer Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
und anderem Förderbedarf in allgemeinen Schulen, einschließlich der Betreuung von für 
diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich eingesetzten Lehrpersonen, […]“ (Bildungs-
direktionen-Einrichtungsgesetz §19, Abs. 3, Punkt 2). Die Einrichtung von Bildungsdirek-
tionen stärkt daher die Einführung und Etablierung indexbasierter Ressourcenvergabe im 
Bereich der Inklusions- und Sonderpädagogik, eben weil diese Ressourcen nicht einfach 
nach dem Gießkannenprinzip an die einzelnen Standorte übergeben werden, sondern 
als wesentliche Aufgabe im Rahmen der Pädagogischen Leitung der Bildungsdirektion 
für ganz Wien gesteuert werden. Das wird eine wichtige Arbeit des Bereichs Inklusions- 
und Sonderpädagogik sein, die mit Hilfe der neu eingerichteten Pädagogischen Be-
ratungszentren noch ein Stück besser als bisher gelöst werden wird.

Das Framing, was unter dem Begriff Lernstörung zu verstehen ist, bleibt unabgeschlossen 
und immer ein Spiegel jener Metapher, die von den Akteurinnen und Akteuren verwen-
det wird (Corazza, 2017). In Summe muss laut internationalen Leistungstests PIRLS und 
PISA davon ausgegangen werden, dass rund ein Fünftel aller Schüler/innen die in den 
Lehrplänen gestellten Erwartungen bzw. geforderten Leistungen nicht erfüllen  können. 
Wie viele aus dieser Gruppe unter den sonderpädagogischen Förderbedarf fallen, ist eine 
sehr offene und emotional geführte Debatte. In Wien wurde jedenfalls festgestellt, dass 
über die Bezirksgrenzen hinweg verschiedene Entscheidungen über die Zuer kennung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs getroffen wurden – eine Behinderung ist 
 dabei selbstverständlich immer vorausgesetzt. Problematischerweise ist die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen mit einer Behinderung, die im Sinne des Schulpflichtgesetzes 
für die An erkennung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs als Begründung aus-
reichen würde, ungleich höher als die tatsächliche Anzahl der ausgestellten Bescheide. 
 Diese  Differenz ist in der Tat ein schwerwiegendes Problem in allen Entscheidungen zum 
 sonderpädagogischen Förderbedarf.

Allgemein wurde in Wien, vermutlich nicht untypisch zu anderen Regionen, beobach-
tet, je höher das sozioökonomische Kapital eines Bezirkes ist, umso höher ist der Er-
wartungsdruck an die Schüler/innen. Das bedeutet, bei gleicher Begabungslage ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen sonderpädagogischen Förderbedarf in Schulen mit geringerer 
sozialer Benachteiligung zu erhalten, etwas höher. In leistungsstarken Klassen fällt das 
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unterdurchschnittlich begabte Kind verstärkt auf und erhielt bislang etwas häufiger einen 
 sonderpädagogischen Förderbedarf. Was somit bedeutet, dass Lehrer/innenplanstellen 
für Lernstörung entgegen der Erwartung verringert den Bezirken mit hoher Benach-
teiligung zugeordnet wurden. Auf Grund dieser Erkenntnis wurden in Wien alle Verfahren 
neu geregelt, in maximaler Weise objektiviert nach den Grundsätzen der Validität, Objek-
tivität und Reliabilität und von regionalen Einflüssen entkoppelt.

Es mag nun die Leserin/den Leser nachhaltig verwundern, dass sonderpädagogische Ver-
fahren in Österreich in verschiedenen Regionen bis dato zu verschiedenen  Ergebnissen 
kommen. Geht man davon aus, dass rund 20 % der österreichischen Schüler/innen die 
Bildungsziele nicht erfolgreich bewältigen und nur durch individuelle bezugsnorm-
orientierte Strategien eine positive Beurteilung (vgl. Corazza, 2017) erreichen können, ist 
die Gruppe, in der sich Lernstörung zeigen, in der Tat viel größer als letztlich mit sonder-
pädagogischem Bescheid erfasst wird. All diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass 
seit 2015 in Wien zentral normierte standardisierte Testinstrumente zur Feststellung von 
Lernstörungen zum Einsatz kommen. Basierend auf weiteren ärztlichen und schulpsycho-
logischen Gutachten werden alle Entscheidungsfindungen den sonderpädagogischen 
Förderbedarf im Bereich Lernstörung betreffend auf Ebene des Landesschulrats durch 
Zentralisierung der Verfahren gleichbehandelt. 

Die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist de facto mit den Stellen-
planrichtlinien auf den Wert 2,7 % begrenzt worden. Trotz anhaltender Diskussionen ist 
dieser Wert seit Einführung der Integration im Jahre 1995 nie verändert und ist somit zu 
einer fixen Größe geworden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Ver-
fahren keine größere Zahl an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ergeben 
sollen. In Wien wurde daher die Zahl der Kinder mit Lernstörungen, die zugleich auch 
einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, als Richtzahl mit 2,2 % an der Gesamt-
schüler/innenpopulation verortet. Durch Senkung der absoluten Zahl – im Jahre 2011 
 waren es noch 2,97 % der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf 
Grund einer Lernstörung zur Gesamtschüler/innenzahl – werden somit in Wien etwas 
mehr als 150 Lehrer/innenplanstellen zur Disposition freigegeben, die für einen index-
basierten Einsatz zur Verfügung stehen.

5. Konkrete Berechnung für die Mittelverteilung an Bezirke in Wien

Es gibt viele Möglichkeiten der Berechnung (vgl. Kuschej & Schönpflug, 2014), aber eine 
möglichst einfache hat sich am besten bewährt. Daher wurden in Wien zwei Daten sätze 
aus den Bildungsstandards entnommen, der sozioökonomische Status und der Migrations-
hintergrund (Migrationsstatus), auch geordnet nach dem Bezirk. Der sozioökonomische 
Status (Sozialstatus) in diesen Berechnungen ergibt sich aus dem Anteil der  Kinder aus 
dem unteren sozialen Viertel. Der Migrationsanteil ist wie auch der Sozial status in den 
einzelnen Schulberichten ausgewiesen. Beide Faktoren korrelieren in Wiener  Schulen 
miteinander und verstärken sich daher in den Effekten. Nach stadtschulrats internen Be-
rechnungen mit Echtdaten von Wiener Volksschulen sind diese Zusammenhänge hoch 
 signifikant mit einem R zwischen 0,711 und 0,922 auf den einzelnen Schulstandort be-
zogen (Hinweis: R = 1 wäre eine totale Übereinstimmung, die aber nur mit gleichen 
 Datensätzen erreichbar wäre).

Um eine handhabbare und praktische Form der Ermittlung des regionalen „Belastungs-
faktors“ – sprich Bezirksförderwert – zu ermöglichen, genügt die Kenntnis der Schüler/
innen zahl der Primarschüler/innen (in allererster Linie sind das Volksschüler/innen) an 
allen öffentlichen Schulen. Die Zahl der Volksschüler/innen der öffentlichen Schulen 
in  einer Region, einem Gemeindebezirk, ergibt die jeweilige regionale Gesamtschüler/
innen zahl als Prozentanteil und als Prozentwert. 
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Da praktisch sämtliche lernbeeinträchtigte Jugendliche eine NMS oder Sonderschule 
nach der Volksschulzeit weiterbesuchen, genügt zur Ermittlung der sozioökonomischen 
Herausforderungen eines Bezirks ausschließlich die Primarschüler/innenzahl. In Wien 
liegt die durchschnittliche Übertrittsrate in eine AHS bei deutlich über 50 %, in manchen 
Bezirken über 90 %, da wären sonst sämtliche Werte aus Statistiken verzerrt.

Um verschiedene Größen mit unterschiedlichen Werten untereinander zu vergleichen, 
ist es notwendig, eine einheitlich transformierte Skala zu verwenden. Die Abweich ungen 
vom Mittelwert beim Migrationsstatus und dem Sozialstatus werden mittels eines pro-
fessionellen Datenverarbeitungsprogrammes wie SPSS auf eine Z-Skala transformiert. 
Ein Wert auf einer Z-Skala ist ein Maß innerhalb einer Gesamtverteilung. Der Mittelwert 
aller Z-Werte ist immer null, die Standardabweichung ist mit 1 festgelegt. Das be deutet 
 konkret, 68 % aller Schulen haben einen Z-Wert zwischen -1 und +1. Ein negativer  Z-Wert 
zeigt wenig bis keine Herausforderungen aus sozioökonomischen Gründen an, ein 
 positiver  Z-Wert viele.

Für einfache Berechnungen werden die Z-Werte für den Sozialstatus und den Migrations-
status als gleichwertig festgelegt. Das zu berechnende Fördervolumen pro Bezirk stellt 
das Endergebnis dar, nach welchem Förderressourcen indexbasiert zugeteilt werden.
Der Berechnungsvorgang stellt sich folgendermaßen dar:

 1. Datenerhebung Gesamtschüler/innenzahl und Zahl der Schüler/innen pro Bezirk 
(Primarstufe)

 2. Berechnung des Mittelwerts des Sozialstatus für jeden Bezirk 
  (sowohl näherungsweise als auch exakte Berechnungsmodelle sind erlaubt.)

 3. Berechnung des Mittelwerts des Migrationsstatus für jeden Bezirk 
  (sowohl näherungsweise als auch exakte Berechnungsmodelle sind erlaubt.)

 4. Berechnung Z-Wert Sozialstatus für jeden Bezirk

 5.  Berechnung Z-Wert Migrationsstatus für jeden Bezirk

 6. Berechnung Mittelwert der beiden Z-Werte für jeden Bezirk

 7. Berechnung spezifischer Bezirksförderwert: Der niedrigste Z-Mittelwert nach Punkt 6 
beträgt minus 1,4 (Berechnung hier nicht angeführt). Um diesen Wert erhöht sich jeder 
Bezirksförderwert, sonst gäbe es negative Zahlen in begünstigten Bezirken. Weiters wird 
jedem Bezirksförderwert der Wert 1 zugegeben, sodass auch der begünstigste Bezirk zu-
mindest 1 % Fördervolumen erhält. Das Ergebnis des Mittelwert Z (das arithmetische Mit-
tel aus dem ZWert Mig und ZWert Soz) wird addiert. Beispiel Bezirk A: 1,4 + 1 + 1,17 = 3,57.  
Beispiel Bezirk C: 1,4 + 1 + (- 0,59) = 1,81.

 8. Fördervolumen: Wichtig ist die anteilsmäßige Berechnung des Fördervolumens an der
Gesamtzahl der Schüler/innen, heruntergebrochen auf den Bezirk.
Zunächst wird der Anteil am Gesamttopf berechnet: Bezirksförderwert mal Anzahl der 
Schüler/innen im Bezirk dividiert durch Gesamtschüler/innenzahl ergibt einen Förder-
volumsanteil. Beispiel: Bezirk A: 3,57 · 2 680/66 499 = 0,144 (2 680 Schüler/innen im Bezirk, 
Gesamtschüler/innenzahl 66 499). Dieser Fördervolumsanteil ist prozentuell am gesam-
ten Fördervolumen (in Wien: Summe aller Fördervolumsanteile der einzelnen Bezirke 
2,52961 – Berechnung hier nicht ausgeführt) auszurichten und ergibt 5,69 %. 

  Beispiel: Bezirk A: 0,144/2,52961 · 100 = 5,69

In Tabelle 2 wurden drei reale Wiener Bezirke ausgewählt, um die Ergebnisse zu veran-
schaulichen.
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Tab. 2: Ressourcenvergabe nach indiziertem Ressourcenmodell in drei Wiener Bezirken

 Bezirk A Bezirk B  Bezirk C

Schüler/innenzahl absolut 2 680 / 4.0 %  1 027 / 1,5 %  7 570 / 11,4 %

/ in % der Gesamtschüler/innenzahl

Migrationsstatus  58,9 66,6  33,09

Z-Wert Migrationsstatus 1,10 1,65 – 0,71

Schichtanteil am unteren Viertel  45,3 50,5  21,6

Z-Wert unteres Viertel 1,25 1,62 – 0,47

Gemittelter Z-Wert 1,17 1,64 – 0,59

Bezirksförderwert 3,57 4,04  1,81

Fördervolumen Bezirk in % 5,69 % 2,47 %  8,15 %

am Gesamtanteil

Interpretation der Ergebnisse:

Bezirk A ist mittelgroß, 4 % der Wiener Schüler/innen besuchen eine öffentliche Schule 
in A. 58,9 % haben einen Migrationsstatus, transformiert in Z ergibt das eine klar über-
durchschnittliche „Belastung“ über der Standardabweichung im Wiener Vergleich. 45,3 % 
gehören dem unteren sozialen Viertel an, auch das ist für Wiener Verhältnisse eine klare 
überdurchschnittliche Belastung, erkennbar am Z-Wert „+1,25“. Der Bezirksförderwert ist 
ein reales Maß für den Förderbedarf. Somit erhält der Bezirk A bei 4 % der Schüler/innen-
anzahl in Summe 5,69 % an den verfügbaren Förderressourcen.

Bezirk B hat eine kleine Schüler/innenzahl, aber noch schwierigere Bedingungen als 
 Bezirk A. Daher erhält B bei 1,5 % der Schüler/innenanzahl 2,47 % der Förderressourcen.
Bezirk C ist ein großer Flächenbezirk mit geringen Belastungen, erkennbar am nega-
tiven Z-Wert. 11,5 % der Schüler/innen ergeben hier nur 8,15 % der verfügbaren Förder-
ressourcen.

An diesen drei realen Wiener Bezirken ist gut zu erkennen, dass eine indexbasierte 
 Ressourcenzuteilung keine schwierige Angelegenheit ist, sofern man über valide Aus-
gangsdaten verfügt, flexible und ungebundene Ressourcen zur Verteilung besitzt und 
der Wille zum Transfer von realen Lehrer/innenplanstellen über die Bezirksgrenzen hinaus 
besteht. Generell wäre natürlich zu hinterfragen, ob eine indexbasierte Ressourcenzu-
teilung mit den Bundesländergrenzen enden kann und nicht gleich auch für Gesamt-
österreich über alle Schularten hinweg zu überlegen wäre. Hier sei vor allem an die zum 
Teil schwierige Situation auch beispielsweise in den berufsbildenden mittleren Schulen 
und Berufsschulen gedacht, die eine äußerst heterogene Schüler/innengruppe auf wei-
sen und nicht nach regionalspezifischen Blickwinkel beurteilt werden können. 

Indexbasierte Ressourcensteuerung benötigt ein Gesamtbudget, das auch autonom 
gestaltbare Freiräume jenseits des notwendigen Basiskontingents enthält. Letztlich ent-
scheidet der Umfang der freien Planstellen und die Verfügbarkeit von geeigneten  Daten, 
ob eine indexbasierte Ressourcensteuerung überhaupt angewendet werden kann. 
 Handelt es sich nur um geringfügige einstellige Prozentsätze, die verschoben und neu 
aufgeteilt werden können, so wäre die Absicht der Indexbasierung verfehlt. Dann ist es 
wohl besser, vor allem wenn keine sozioökonomischen Daten aus den Bildungs standards 
herangezogen werden können, in traditioneller Form die Lehrer/innenstunden den 
 Schulen zu übermitteln. Letztlich ist der transparente Umgang mit Daten eine unbedingt 
notwendige Voraussetzung um Akzeptanz für neue Formen der Verteilung zu schaffen. 
Damit haben traditionell angloamerikanische und skandinavische Länder keine Pro-
bleme, in Mitteleuropa ist dies jedoch unüblich. Daten über den sozialen Raum, in dem 
sich Schule bewegt, erreichen nicht die Öffentlichkeit. Eine sehr sensible Vorgangsweise 
ist auf jeden Fall angebracht, um unerwünschte Begleiteffekte auszuschalten.
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6. Resümee

Indexbasierte Ressourcensteuerung? Das ist möglich und in kleinen Bereichen bereits 
jetzt in Wien umgesetzt. Aber wie eingangs angesprochen, das darf und kann nicht eine 
Sache sein, die an den Bundesländergrenzen und an den Schularten Halt macht. Formel-
finanzierung hat auf jeden Fall mit anderen Maßnahmen einherzugehen, fordern  Kuschej 
und Schönpflug (2014, S. 3). „Es sollten nicht nur Fragen der Kompetenzver teilung, 
sondern auch andere flankierende Maßnahmen wie frühkindliche Sprach förderung, 
Spracherwerb für Migrantinnen und Migranten, Spezialisierung von Schulen u. v. m. mit-
gedacht werden.“
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David Wohlhart

Varianten der Ressourcenzuteilung 
in inklusiven Modellregionen

Ein Arbeitspapier als Grundlage zur Entwicklung konkreter Modelle

Abstract 

„Nicht die Kinder brauchen einen SpF. Den SpF braucht nur das System.“ – so der Kommentar 
eines Interviewpartners aus dem Projekt QSP (Specht/Seel/Stanzel-Tischler/Wohlhart, 2007). 
Die Zuerkennung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs (SpF) an einzelne Schüler/innen 
ist zentraler Teil eines Steuerungsmechanismus der Allokation von (personellen) Ressourcen für 
die Förderung. In der vorliegenden Skizze werden Alternativen zu dieser etikettierenden und 
stigmatisierenden Form der Ressourcensteuerung anhand folgender Fragestellungen diskutiert: 
Lässt sich der SpF in dieser Funktion vollständig oder teilweise ersetzen? Welche Funktion kann 
eine indexbasierte systemische Finanzierung von Förderung haben? Sollen Ressourcen einfach 
zugewiesen werden oder braucht es eine Steuerung durch Expertinnen bzw. Experten? Ein 
Mischmodell von indexbasierter Allokation und Expertensteuerung wird vorgestellt. 

Anmerkung: Dieser Text wurde bereits im Sommer 2014 geschrieben. Er diente als Arbeitspapier für 
die Einrichtung von Inklusiven Modellregionen. Um die Bezüge anschließender Arbeiten offen zu-
legen, erfolgt nun nachträglich die Publikation des leicht adaptierten Textes.

1. Das Problem Sonderpädagogischer Förderbedarf (SpF)

Um personelle Ressourcen für die schulische Förderung von Schülerinnen/Schülern mit 
Behinderungen zu bekommen, muss im Allgemeinen bescheidmäßig ein Sonderpäda-
gogischer Förderbedarf (SpF) festgestellt werden. Diese Zuweisung von SpF ist aus 
 mehreren Gründen problematisch: 

	 	In Fällen manifester Beeinträchtigung, z. B. bei Körperbehinderung, Blindheit, Gehörlosig-
keit oder mehrfacher Behinderung ist die Feststellung einfach. Es existiert aber eine  große 
Grauzone in den Förderbereichen Lernen, Sprache und Verhalten – Feyerer (2013) spricht 
von etwa 80 % aller Schüler/innen mit SpF in diesem Bereich. Hier besteht ein breiter Er-
messensspielraum, der regional und institutionell unterschiedlich genutzt wird.

	 	In vielen Fällen bezieht sich die Unterstützung nicht auf einzelne Kinder, sie versucht das
System inklusiver zu gestalten. So dient das Zweilehrer/innen-System in inklusiven  Klassen 
nicht primär der Einzelförderung, es erhöht die Kapazität für die Bewältigung von Hetero-
genität. Auch im Förderbereich Emotionale und soziale Entwicklung wird vor wiegend mit 
dem gesamten Erziehungssystem gearbeitet, nicht mit dem einzelnen Kind. 

	 	Wenn auch in der Praxis die Ressourcenvergabe zum Teil bereits anders gehandhabt wird:
Für eine intensive präventive Förderung, d. h. eine Förderung mit der Absicht, SpF zu ver-
meiden, besteht keine gesetzliche Grundlage.

	 	Viele Bereiche der Förderung und Unterstützung, z. B. persönliche Assistenz, Ausstattung
mit Hilfsmitteln und Medien, Schulraumgestaltung, etc. sind weitgehend unabhängig 
von der Zuerkennung von SpF.

	 	Die Zuerkennung von SpF beinhaltet keinen Rechtsanspruch auf qualifizierte personelle
Ressourcen. Wenn in der aktuellen Praxis 4 % der Schüler/innen ein SpF zugesprochen 
wird und Mittel nur für 2,7 % (Feyerer, 2013) bereitgestellt werden, ist es schon rein rech-
nerisch unmöglich, allen Betroffenen personelle Ressourcen zu garantieren. Aufgrund 
Fachkräftemangels werden zudem teilweise zu wenig qualifizierte Kräfte eingesetzt. 
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	 	Die Zuerkennung von SpF verändert die Bildungslaufbahn der Schüler/innen. Zum einen
ist ein voll berechtigender Abschluss der Pflichtschule nicht möglich. Zum anderen 
stigmatisiert der SpF durch statische Zuweisung zu einer Kategorie des Förderbedarfs, 
deren deklassierende Wirkung in vielen Fällen zu einer weiteren Bildungsbeeinträchti-
gung führt. 

Der Sonderpädagogische Förderbedarf, der in das österreichische Schulsystem als 
 zen trales Mittel der Ressourcensteuerung im Bereich des Nachteilsausgleichs bei vor han-
dener Behinderung eingeführt wurde, weist somit einige gravierende Schwächen auf:

	 	Er ist unpräzise definiert, da in einem kontinuierlichen Leistungsspektrum eine willkür-
  liche Grenzlinie gezogen wird.

	 	Er richtet sich ausschließlich an das Individuum, auch wenn ein Großteil inklusiver Maß-
  nahmen systemisch ist. 

	 	Er schließt die für individuelle Bildungschancen höchst bedeutsame und aus volkswirt-
  schaftlicher Betrachtung zentrale Prävention nicht mit ein.

	 	Er bezieht sich nur auf einen Aspekt der Mittelzuteilung, nämlich die Ausstattung mit zu-
  sätzlichem Lehrer/innenpersonal.

	 	Er wird zuerkannt, ohne dass damit qualifizierte Förderung garantiert wäre, und er 
weist Schüler/innen einer meist durch die gesamte Schullaufbahn aufrecht erhaltenen 
 statischen Kategorie zu, die stigmatisierende Wirkung hat.

Der zweite Teil der eingangs zitierten Aussage „Nicht die Kinder brauchen einen SpF. Den 
SpF braucht nur das System“, darf aber nicht außer Acht gelassen werden. Auch wenn der 
individuell vergebene SpF als Steuerungsinstrument problematisch ist, muss klargestellt 
werden, dass es unzweifelhaft nötig ist, für Schüler/innen mit Behinderungen mehr als 
die durchschnittlichen Ressourcen ins System zu bringen. 

2. Vollständiger Ersatz des SpFs oder Eingrenzung des SpFs? 

  Ausgehend von der derzeitigen Vergabepraxis eröffnen sich zwei Alternativen:

 1.  Vollständiger Ersatz des SpFs durch eine alternative Ressourcensteuerung

 2. Begrenzung des SpFs auf jene Behinderungen, die eine umfassende und langfristige 
pädagogische Begleitung in allen Bereichen des Lernens erfordern und teilweiser Ersatz 
durch eine alternative Ressourcensteuerung.

Ein vollständiger Ersatz würde eine Etikettierung und die damit verbundene Stigmati-
sierung gänzlich vermeiden. Die Konsequenz wäre, dass die erforderlichen Ressourcen 
dem System zur Verfügung gestellt würden, nicht dem Individuum. Präventive Förderung 
würde erleichtert, da die Ressourcen nicht an bestimmte Kinder gebunden sind. Anderer-
seits stellt sich die Frage, ob bei einer rein systembezogenen Vergabe Ressourcen für 
die Förderung jene/r Schüler/innen garantiert werden können, die der oben genannten 
Gruppe angehören. Ein Steuerungs- und Evaluationssystem müsste sicherstellen, dass 
die gewährten Mittel tatsächlich widmungsgemäß eingesetzt werden. 

Ein teilweiser Ersatz der individuellen Zuerkennung von SpF könnte eine Fördergarantie 
für Schüler/innen mit manifesten Behinderungen sichern. Nach den von Feyerer (2013) 
genannten Zahlen wären dies etwa 20 % der Schüler/innen, denen derzeit SpF zuerkannt 
wird. Im verbleibenden Bereich würde eine alternative systembezogene Mittelvergabe 
erfolgen. Mit dieser Kombination könnten, bei entsprechender Dotierung, ausreichend 
Mittel für systemische Maßnahmen bereitgestellt werden. Anliegen der Prävention, die 
sich vor allem auf lern- und verhaltensbezogene Programme richten, wären realisierbar. 
Es verbleibt der Aspekt der Stigmatisierung, der sich allerdings dahingehend relativiert, 
dass eine Körper- oder Sinnesbehinderung ebenso wie eine Mehrfachbehinderung unter 

DAVID WOHLHAR T



4 4  |  INK LuSION D OKuMEN TAT ION

allen Umständen ein Merkmal ist, das immer biografisch relevant bleibt und aufgrund 
der Behindertengesetzgebung zu einem gesellschaftlichen Status führt, der von der be-
troffenen Personengruppe aktiv angestrebt wird. 

Im Projekt QSP wurde von Expertinnen/Experten eine Förderpyramide (Specht/Seel/
Stanzel-Tischler/Wohlhart, 2007) erarbeitet, an deren Spitze jene Schüler/innen stehen, 
die bei einem beschränkten Einsatz des SpFs nach wie vor in diese Kategorie fielen, der 
breite Bereich besonderer (sonderpädagogischer) Förderung und systemischer Maß-
nahmen würde aber keinen SpF voraussetzen.

3. Alternativen für die systembezogene Ressourcenvergabe

Derzeit werden folgende Wege diskutiert, um die Steuerung von Ressourcen für die För-
derung zu realisieren:

 1. Indexbasierte Steuerung: Einer bestimmten Schule oder einer bestimmten Region 
werden aufgrund von sozialräumlichen Bedingungen oder aufgrund der Gegebenheiten 
in der konkreten Schüler/innenpopulation mehr oder weniger Mittel zugewiesen. 

 2.  Steuerung durch Expertinnen/Experten: Die Arbeit an Schulen wird von Expertinnen/
Experten beobachtet und evaluiert. Die Expertinnen/Experten entscheiden über die 
Notwendigkeit des Mitteleinsatzes, evaluieren deren Ergebnisse und verteilen ggf. 
 Mittel neu. 

 3. Mischmodell, bei dem eine Basisausstattung indexbasiert vergeben wird, ein Teil der 
  Mittel aber durch Expertinnen/Experten zugewiesen werden kann. 

3.1. Indexbasierte Steuerung

Die derzeit vieldiskutierte indexbasierte Steuerung hat den Vorteil, dass bei Vorliegen 
eines einfach zu handhabenden Index (z. B. nach dem Vorschlag von Bacher/Altrichter/
Nagy, 2010) in einem unaufwändigen Verfahren zusätzliche Mittel vergeben werden 
 können. Die Gefahr von negativen Regelkreisläufen ist gering, da z. B. ein guter Erfolg 
 präventiver Maßnahmen nicht zum Verlust von Ressourcen führt. Zudem ist das Verfahren 
transparent und gut argumentierbar. Der von Bacher et al. (2010) vorgeschlagene – aus 
Schulbildung und Einkommen der Eltern sowie der im Elternhaus verwendeten Sprache 
gebildete – Index trifft auch Kernbereiche der Sonderpädagogik. Vor allem die Schüler/
innenpopulation, die dem Förderbereich „Lernen“ zuzuordnen ist, korreliert stark mit 
 diesen familiären Bedingungen. Dieser Zusammenhang ist schon seit langem bekannt, er 
wird z. B. schon in Wolfgang Jantzens Soziologie der Sonderschule (1981) ausführlich be-
handelt. Es muss allerdings angemerkt werden, dass z. B. Körper- und Sinnesbehinderun-
gen, aber auch manche Verhaltensproblematiken durch diesen Index nicht ausreichend 
abgebildet sind. Das spricht wiederum für eine partielle Beibehaltung des SpFs neben 
einer indexbezogenen Ressourcenberechnung. Einige weitere Problemfelder bedürfen 
einer näheren Betrachtung: 

	 	Die Wirksamkeit von Personalressourcen ist nicht linear. D. h. eine Zuerkennung von 
wenigen Prozenten eines Lehrer/innendienstpostens wirkt sich vermutlich gar nicht aus. 
Zwischen stundenweiser Zuteilung und einem vollen Dienstposten besteht nicht nur ein 
quantitativer, sondern auch ein qualitativer Unterschied. Dies ist besonders dann der Fall, 
wenn ein konkretes Setting, z. B. ein Zweilehrer/innenmodell in einer inklusiven Klasse, 
realisiert werden soll. 

	 	Die Verwertungsmöglichkeiten von Ressourcen hängen stark von der Schulgröße ab.
Bei einer Zuteilung von wenigen zusätzlichen Lehrer/innenstunden an Kleinschulen im 
ländlichen Raum muss mit einer Steigerung des administrativen Aufwandes und tenden-
ziell geringer Effizienz gerechnet werden.
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	 	Wenn Ressourcen an eine Schule vergeben werden, muss ausreichend Steuerungs-
kompetenz an der Schule vorhanden sein, damit ein zweckdienlicher Einsatz der 
 Ressourcen auch gesichert werden kann. Dies setzt z. B. eine kompetente Beantwortung 
von Fragen wie diesen voraus: Wann ist eine konzentrierte individuelle Förderung mög-
lich und sinnvoll? Werden Indikatoren für präventive Maßnahmen richtig erkannt?  Welche 
Ressourcen müssen für stabile Doppelbesetzungen bereitgestellt werden? Erfolgt die Zu-
teilung innerhalb der Schule statisch oder wird sie in Krisen- und Belastungssituationen 
bedarfsbezogen verändert?

	 	Die Indexberechnung ermittelt die Quantität gewährter Ressourcen, nicht aber deren
Qualität. Zunächst sollte gesichert sein, dass ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen 
mit einem Schwerpunkt/einer Spezialisierung in Inklusiver Pädagogik eingesetzt werden, 
allerdings erfordern spezielle Anliegen wie z. B. eine systemische Intervention bei Verhal-
tenskrisen andere Qualifikationen als eine Förderung z. B. von Lesevorläuferfähigkeiten.

Allgemein sollte auch angemerkt werden, dass eine rein inputorientierte Ressourcen-
steuerung Ressourcen auch dann statisch bindet, wenn sie nicht gebraucht werden. 

3.2. Steuerung durch Expertinnen und Experten

Das im Projekt QSP (Specht et al., 2007) erarbeitete Modell einer bedarfsbezogenen 
 dynamischen Ressourcensteuerung geht davon aus, dass die statische Zuordnung 
von Ressourcen nicht ausreicht. Sie erlaubt keine Konzentration der Mittel im Falle 
von Krisen und herausfordernden Situationen, sie bietet ungünstige Voraussetzungen 
für kurz- und mittelfristige intensive Fördermaßnahmen, sie passt sich nicht an neue 
 Gegebenheiten an. 

Das Modell geht davon aus, dass ein interdisziplinäres Team auf regionaler Ebene ver-
fügbare Ressourcen dynamisch einsetzt. Die Basis für die Vergabe von Ressourcen sind 
Förderkonzepte, die gemeinsam mit Schulstandorten erarbeitet, mit Mitteln ausgestattet 
und in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. Das Team versorgt Schulen mit passend 
qualifizierten Personalressourcen und zieht diese ggf. auch wieder ab. Die Bandbreite der 
Interventionen reicht von Beratung und Fortbildung über inklusive Schulentwicklung bis 
zu Krisenintervention und intensiven individuellen Förderprogrammen. 

Auch dieses Modell der Ressourcensteuerung weist Schwachstellen auf. 

	 	Die Qualifikation der interdisziplinären Teams von Expertinnen/Experten muss sehr hoch
sein. Neben fachlicher Kompetenz in der Bandbreite inklusiver Fragestellungen sind Be-
ratungs- und Kriseninterventionskompetenz, System- und Vernetzungswissen, Leitungs-, 
Organisations- Management- und Schulentwicklungskompetenz erforderlich. Es ist zu 
befürchten, dass sich diese Kompetenzbündelung in vielen Regionen nicht bereitstellen 
lässt und dann auch schwer kontinuierlich aufrechtzuerhalten ist.

	 	Die Mitwirkung an der Ressourcensteuerung kann nur dann realisiert werden, wenn 
dieses Team entweder volle Personalhoheit über die zusätzlich eingesetzten Personal-
ressourcen oder auf der Ebene der Schulverwaltung Mitspracherecht über die Dienst-
zuteilung hat. Ob dies realisierbar, aber auch ob es z. B. im Hinblick auf die Kontinuität der 
Teamarbeit an Schulen überhaupt wünschenswert ist, muss infrage gestellt werden. 

	 	Kontinuierliche Planung, Koordination, Installation und Evaluation sind mit erheblichem
administrativem Aufwand verbunden. Dieser Aufwand muss mit möglichen Ressourcen-
einsparungen durch Effizienzsteigerung gegengerechnet werden.

Dieses Modell hat allerdings den Reiz, dass Schulen nicht nur Ressourcenquantitäten 
zugeteilt bekommen, sondern dass sie durch kompetente Unterstützung auch ent-
lastet werden. Der Ausbau von Supportsystemen, ohne die administrative Belastung von 
 Schulen und Lehrerinnen/Lehrern zu steigern, scheint ein zentrales Thema für die Weiter-
entwicklung der inklusiven Kapazität der österreichischen Schulen zu sein. 
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3.3. Mischmodell (einschließlich SpF)

Da keines der vorgestellten Modelle die Erfordernisse vollständig abdeckt, sollte die 
Möglichkeit einer intelligenten Kombination beider Ansätze diskutiert werden. Zusätz-
lich findet in dieses Modell, wie weiter oben diskutiert, eine eingegrenzte Vergabe von 
SpF Eingang.

	 	Regionen (und nicht einzelne Schulen) erhalten indexbasiert zusätzliche Personal-
ressourcen für Diversität und Inklusion. Diese umfassen Ressourcen für die Anliegen der 
Inklusion, für die sprachliche Förderung im Kontext Mehrsprachigkeit und allgemeine 
Fördermittel des Schulsystems. Die Steuerung erfolgt durch das zuständige Päda gogische 
Beratungszentrum. 

	 	Für Schulen wird ein Indexwert ausgehend vom Sozialraum und von der konkreten 
  Schüler/innenpopulation berechnet und auf dieser Basis werden Fördermittel be -
  antragt. 

	 	Aufgrund einer eingegrenzten Definition des SpF (s. o.) werden einer definierten Schüler/
innengruppe individuell garantierte Mittel zuerkannt. Diese Ressourcen gehen in die Ver-
gabe statischer Ressourcen an Schulen zusätzlich ein.

	 	Ein Team von Expertinnen/Experten am zuständigen Pädagogischen Beratungszentrum
erarbeitet unter Berücksichtigung notwendiger Qualifikationen, struktureller Gegeben-
heiten am Standort sowie sinnvoller Ressourcenverwendung ein transparentes Zu-
teilungsmodell. Diese Ressourcen werden den Schulen (oder Schulverbänden) für jeweils 
ein Schuljahr statisch zugewiesen. 

	 	Das Team von Expertinnen/Experten berät auf Anforderung Schulen hinsichtlich des 
systemischen und kindbezogenen Einsatzes der Ressourcen und evaluiert den Einsatz 
stichprobenartig. 

	 	Darüber hinaus bleibt ein Teil der Ressourcen beim Pädagogischen Beratungszentrum.
Mit diesen Mitteln realisiert das Zentrum kurz- und mittelfristige Programme, berät 
 Schulen, arbeitet an inklusiver Schulentwicklung mit und evaluiert Programme. 

	 	Mittel- und langfristig arbeitet das Zentrum an einer Weiterentwicklung der Region in
Richtung Inklusion. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Weiterentwicklung der Standorte 
 hinsichtlich der Effizienz des Ressourceneinsatzes, z. B. durch Bildung von Kompe-
tenzzentren, langfristige Personalentwicklung und Zusammenarbeit mit anderen 
 Institutionen.

Erstellung eines Rechenmodells

Das zuletzt genannte Modell könnte den Erfordernissen einer adäquaten Ressourcen-
zuteilung unter Reduktion von Stigmatisierung entsprechen. Um ein solches Modell zu 
realisieren, müssen allerdings erst Grundlagen erarbeitet werden. 

	 	In die Berechnung regional verfügbarer Personalressourcen für Diversität und Inklusion
gehen viele Variable ein, so z. B. die vom Bund für diverse Förderanliegen bereitgestellten 
Mittel, deren Verteilung auf Landesebene, die Berechnungsschlüssel für Dienstposten 
pro Schüler/innenzahl u. v. m. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, eine  umfassende 
transparente Erhebung dieser Variablen durchzuführen (Analyse des  Ist-Stands). 

	 	Auf dieser Basis müssen parametrisierte Rechenmodelle erstellt werden, deren Ergebnisse 
von Expertinnen/Experten auf Plausibilität und Akzeptanz zu prüfen sein werden. 

	 	Schließlich müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Personalhoheit,
SpF-Vergabe, Beurteilung ohne ASO-Lehrplan, Dienstrecht u. v. m. geklärt werden.

	 	Die Erstellung eines transparenten Modells wäre eine Aufgabe für ein begleitendes 
  bundesweites Forschungsprojekt.
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Erich Svecnik / David Wohlhart

Indexbasierte Ressourcensteuerung 
in inklusiven Modellregionen?

Verschiedene Berechnungsmodelle

Abstract

Die Entwicklung einer neuen Strategie der Ressourcenvergabe im Rahmen der Implementierung 
von Modellregionen (Gasteiger-Klicpera & Wohlhart, 2015) hat zum Ziel, unter möglichster Ver-
meidung von Etikettierung einzenler Kinder vorhandene Ressourcen effizienter und treffsicherer 
zu nutzen. Der vorliegende Beitrag diskutiert den zumindest teilweisen Ersatz des Sonderpäda-
gogischen  Förderbedarfs (SpF) durch indexbasierte Verfahren zur Ressourcenvergabe. Die ver-
schiedenen diskutierten und verglichenen Rechenmodelle korrelieren gut miteinander, erweisen 
sich aller dings nicht bis auf die Ebene einzelner Schulen als treffsicher. Sowohl die Erfordernisse 
von  Schulen in Ballungszentren, als auch sehr kleinen Schulen, werden unzureichend erfasst. 
Daraus lässt sich eine Präferenz für ein regional indexbasiertes und lokal expertengesteuertes 
Misch modell ableiten, das allerdings nicht ohne individuelle Abklärung auskommt.

1. Ausgangslage

Ein inklusives Bildungssystem muss allen Diversitätsbereichen gerecht werden. Vor allem 
in den Diversitätsbereichen soziökonomischer Status, Migration und individuelle Fähig-
keiten von Behinderung bis Begabung benötigen Bildungseinrichtungen dafür erhöhte 
Ressourcen. Ausgehend von der Skizze eines Mischmodells für die Ressourcensteuerung 
(siehe Wohlhart, in dieser Publikation), das auf der einen Seite eine eingeschränkte Ver-
gabe von SpF für Schüler/innen mit manifesten Behinderungen vorsieht, die ergänzt 
wird durch eine indexbasierte Vergabe von Ressourcen für den Bereich Prävention und 
Förderung, stellt sich die Frage nach einem geeigneten Berechnungsmodell für diesen 
Finanzierungstopf. 

2. Vorliegende Berechnungsmodelle für Sozialindizes

Es ist naheliegend, auf bereits vorhandene (österreichische) Ansätze für die Indexberech-
nung zurückzugreifen. Bacher, Altrichter und Nagy schlagen einen Index vor, der aus der 
Schulbildung der Eltern, dem monatlichen Nettohaushaltseinkommen und der zu Hause 
vorwiegend gesprochenen Sprache gebildet wird (Bacher et al., 2010, S. 389). Bruneforth, 
Weber und Bacher (2012) ermitteln einen Sozialindex (ISB) aus den flächen deckenden 
Bildungsstandardüberprüfungen. Dieser stützt sich auf vier Indikatoren: Anteil  Kinder mit 
Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss, Anteil der Kinder von Migrantinnen/ Migranten, 
Anteil der Kinder ohne deutsche Muttersprache und Anteil der Kinder aus dem  unteren 
Quintil der Verteilung des Berufsstatus (HISEI). Er wird zur Berechnung eines „fairen 
 Vergleichs“ der BiSt-Ergebnisse von Standorten unter Berücksichtigung der ge nann-
ten Rahmen bedingungen verwendet (Itzlinger-Bruneforth, Bruneforth, Robitzsch & 
 Freunberger, 2016). Die Reliabilität dieses aus vorhandenen Daten generier baren  Index 
kann nachgewiesen werden (vgl. Pham, Freunberger, Robitzsch, Itzlinger-Bruneforth & 
 Bruneforth, 2016), diese Einschätzung gilt aber nicht für jede Schule, vor allem nicht 
für Schulen mit geringer Schülerzahl (Itzlinger-Bruneforth et al., 2016, S. 116). Zu einem 
 ähnlichen Ergebnis kommen Schüchner und Schnell (2016) bei ihrem Berechnungs-
modell eines Sozialindex für Schulen, mit dem ab einer Population von etwa 200 
 Schüler/innen hinreichend genaue Aussagen über die soziale Benachteiligung ge-
troffen werden können. 
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3. Einbezug des Sonderpädagogischen Förderbedarfs?

Allen diesen Indexberechnungen ist gemeinsam, dass die individuelle Ressourcenver-
gabe aufgrund eines SpFs nicht miterfasst ist. Bei den BiSt-basierten Berechnungen 
 existiert allerdings die Möglichkeit, die Anzahl von Schülerinnen/Schülern zu ermitteln, 
die aufgrund eines SpF von der Teilnahme an BiSt-Überprüfungen ausgeschlossen waren. 
Es lag daher nahe, diese Ausschlussdaten für eine Ausweitung des Index auf die Gruppe 
der Schüler/innen mit Lernproblemen zu verwenden. Der Reiz dieser Datengrundlage 
liegt darin, dass hier keine regionalen Daten (wie z. B. Gemeindestatistiken) verwendet 
werden, sondern die konkreten Populationsdaten der Schule. Dieses Vorhaben erscheint 
im gegebenen Kontext nach näherer Betrachtung dennoch nicht vielversprechend. 
 Zunächst ist anzumerken, dass die BiSt-Daten zwar regional konkreter sind, sich aber 
auf Schüler/innen beziehen, die die Schule bereits verlassen haben. Veränderungen der 
 Population durch Transition können vor allem bei kleineren Schulen durchaus zu  anderen 
Belastungssituationen führen. Ein weiterer Grund, die Ausschlussdaten nicht für die 
 Berechnung von Ressourcen heranzuziehen, liegt in der möglichen systemischen Folge-
wirkung. Der Ausschluss selbst ist aus pädagogischen Gründen keineswegs wünschens-
wert. Eine Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen sowie jenen mit 
einer nichtdeutschen Muttersprache an – adäquat konstruierten – Bildungsstandard-
überprüfungen ist aus pädagogischer Sicht anzustreben. Eine Indexkonstruktion auf 
der Basis von Ausschlussdaten führt zu der aus der SpF-Vergabe bekannten paradoxen 
 Situation, dass der Ausschluss aufrechterhalten wird, um zu Ressourcen zu kommen, die 
gerade für jene Kinder gebraucht werden, die ausgeschlossen werden.

4. Ressourcensteuerung in einem Mischmodell

Beim in der Arbeitsgruppe Ressourcensteuerung vereinbarten Mischmodell (vgl. Wohl-
hart, in diesem Band), das eine regionale Steuerungsebene miteinschließt, verliert die 
konkrete Population einer Schule als Basis der Ressourcenvergabe an Bedeutung. Die 
Aufgabe einer indexbasierten Steuerung reicht im Mischmodell nur bis zur Ebene der 
Region – wobei die Ausdehnung der Region in Übereinstimmung mit dem Rechenmodell 
der AK (Schüchner & Schnell, 2016) eine Population von mindestens 200 Schülerinnen/
Schülern umfasst. Im Allgemeinen ist es auch eine größere Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern, für die eine regionale Steuerungsfunktion z. B. in Form eines Pädagogischen 
Beratungszentrums verfügbar ist.

Ein Rechenmodell, das geeignete Ressourcen verfügbar macht, könnte auf Bundes-
ebene ansetzen und muss jedenfalls bis zur Region reichen. Sinnvoll für inklusive Modell-
regionen erscheint eine Erstreckung von der Landesebene bis zur Regionalebene, da die 
Ver teilung der Mittel auf die Bundesländer im Zuge des Finanzausgleichs mittel fristig 
 fixiert ist,  darüber hinaus auch bereits ökonomische und strukturelle Belastungen auf 
Länder ebene berücksichtigt, also eine Art „Indexbasierung“ auf Makroebene realisiert. 
Die Mittel verteilung auf Landesebene hingegen ist kurzfristiger steuerbar. Auf Standort-
ebene kann für die Ermittlung der individuellen Fähigkeiten ergänzend ein Standar-
disiertes Abklärungsverfahren (SAV) herangezogen werden. Als Bezugsgröße für die 
Ressourcensteuerung würde das Ergebnis des SAVs zwar individuell ermittelt, aber nicht 
einzelnen Schülerinnen/Schülern zugeschrieben, um die Etikettierung so gering wie 
möglich zu halten. Aus den gewichteten regionalen Mitteln und den in einem  schulischen 
Verein barungsgespräch (SVG) unter Einbezug der SAV-Ergebnisse gewonnenen Befunde 
kann ein Unterstützungs bedarf für den Standort ermittelt werden (vgl. Abb. 1). Das Ver-
teilungsmodell orientiert sich an folgenden Eckpunkten: 

	 	Verteilung auf die Bildungsregionen: Diese Verteilung sollte in den Bundesländern mit
Modellregionen einen Schlüssel für die Mittelzuwendung an die einzelnen Bildungs-
regionen ergeben. 
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	 	Verteilung auf die Pädagogischen Beratungszentren: Eine weitere Subverteilung gibt
den Akteurinnen/Akteuren in der Bildungsregion Anhaltspunkte für die Ressourcenzu-
teilung an Pädagogische Beratungszentren. 

	 	Verteilung auf Cluster mit Schüler/innenzahl > 200: Als Unterstützung der Beratungs-
zentren bei der konkreten Verteilung von Mitteln an Schulen kann eine weitere Ver-
teilungsrechnung erstellt werden, die allerdings durch pädagogische Erwägung hinsicht-
lich der faktischen Belastungssituation ergänzt werden muss. 

	  Verteilung auf einzelne Standorte: Auf unterster Ebene, in den konkreten Standorten,
werden die Ressourcen unter Berücksichtigung der individuellen Abklärungen (SAV) und 
der Ergebnisse der schulischen Vereinbarungsgespräche (SVG) von den Verantwortlichen 
(PBZ und/oder PSI) zugewiesen. 

Abb. 1: Ressourcensteuerung in einem Mischmodell 

5. Weitere Ansätze zur Indexberechnung

Als Berechnungsgrundlage für die regionale Verteilung kann eines der oben genannten 
Verfahren herangezogen werden. Im Rahmen des Entwicklungsprojekts zur Ressour-
censteuerung wurden prototypisch weitere Varianten berechnet. Unter diesen ist vor 
allem ein Berechnungsmodell von Arbeitsgruppenmitgliedern zu erwähnen, da damit 
aufgrund der intimen Kenntnis der pädagogischen Situation an den einzelnen Stand-
orten die Plausibilität der Verteilungsfunktion überprüft werden kann. Wie weit dieses 
Be rechnungsmodell der Arbeitsgruppe mit anderen Berechnungsansätzen korreliert, 
wurde stichprobenartig untersucht. 

Einer der Vergleichsansätze griff auf die allgemein verfügbaren Daten der Erwerbs-
statistik (Statistik Austria, 2017) zurück. Verfügbar sind ausgewählte Indikatoren aus den 
Be reichen Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung, Haushalte und Familien bzw. Unter-
nehmen und Arbeitsstätten auf Gemeindeebene. Die abgestimmte Erwerbsstatistik ist 
eine Voller hebung zum Stichtag 31. 10. jeden Jahres, die mittels Auswertung von Ver-
waltungs- und Registerdaten durchgeführt wird. Die Ergebnisse liegen jeweils 2 Jahre 
nach dem Stichtag vor. Der Reiz dieses Datensatzes ist seine offene Verfügbarkeit, einer 
seiner Nachteile, dass er nur auf Gemeindeebene und nicht auf Schulebene verfügbar ist, 
was in Orten mit mehreren Schulen bzw. Städten mit einer Vielzahl von Schulstandorten 
sowie einem größeren Einzugsgebiet die Treffsicherheit deutlich vermindert. Folgende 
Indikatoren werden in den diskutierten Berechnungsverfahren verwendet: 

langfristig festgelegt: 2,7 %

mittelfristig festgelegt: Finanzausgleich

steuerbar: Länder

steuerbar: Länder/Region

steuerbar: Beratungszentren

steuerbar: Beratungszentren/Cluster
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  Modellrechnung der BZIB-arbeitsgruppe (ungewichtet):
	 	nichtdeutsche Erstsprache
	 	Teilnahme am DAZ-Unterricht
	 	Geburtsland nicht AT, DE, CH
	 	Eltern sind Bezieher von Sozialhilfe

  Index sozialer Belastung (ISB) (ungewichtet):
	 	Migrationshintergrund
	 	nichtdeutsche Muttersprache
	 	Eltern mit max. Pflichtschulabschluss
	 	HISEI im unteren Quintil

  Erwerbsstatistik (ungewichtet):
	 	Anteil ausländischer Staatsangehöriger
	 	Anteil der Personen 15 Jahre und älter mit Sekundarabschluss
	 	Arbeitslosenquote (15 Jahre und älter) und Auspendler/innenanteil 
  stehen noch zur Verfügung, tragen aber nichts bei

Ein Vergleich der aus den Daten der Erwerbsstatistik gewonnenen regionalen Verteilung 
in der untersuchten Region mit dem Index sozialer Belastung (Bruneforth et al., 2012) und 
dem von der Arbeitsgruppe berechneten Belastungsindex führt in erster Näherung zu 
folgenden Ergebnissen: 

Vergleicht man den ISB mit dem Index aus der Erwerbsstatistik, so wird sichtbar, dass die 
Korrelation vorhanden, aber relativ gering ist (Abb. 2). Auffällig sind dabei v. a. zwei Dinge. 
Einerseits gibt es im rechten oberen Bereich (hohe Belastung) einige große Standorte, die 
in Bezug auf ihre soziale Belastung deutlich von der allgemeinen Trendlinie abweichen – 
es handelt sich dabei um Standorte in vergleichsweise großen Ballungsräumen (Bezirks-
hauptstädten). Andererseits sind im unteren Bereich der Abbildung mehrere Klein- und 
Kleinststandorte erkennbar, die ebenso deutlich vom allgemeinen Trend abweichen. Dies 
weist deutlich auf zwei Aspekte hin, die bei einer indexbasierten Ressourcenvergabe zu 
berücksichtigen sind und gegen eine „automatisierte“ Zuweisung nach einem wie (immer 
gearteten) Index und für ein Mischmodell sprechen, in dem solche statistischen Ausreißer 
mit entsprechender Kenntnis der Sachlage ausgeglichen werden können. 

Abb. 2: Vergleich des Index sozialer Belastung mit der Erwerbsstatistik 
(SuS = Schulgröße, ausgedrückt als Gesamtschüler/innenzahl des Standorts)

Index aus der Erwerbsstatistik 2015
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B
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Der Vergleich des Berechnungsmodells der AG mit der Erwerbsstatistik zeigt eine höhere 
Korrelation (Abb. 3). Ein Grund dafür ist die Verwendung ähnlicher Datenbasen, zumal in 
beiden Indizes (auch) Strukturdaten zur Wohnbevölkerung (wenngleich aus unterschied-
lichen Quellen) zum Einsatz kommen. Auch hier sind die größeren Schulstandorte in 
 regionalen Ballungsräumen mit ihrer höheren sozialen Belastung als von der allgemeinen 
Trendlinie abweichend erkennbar.

Abb. 3: Vergleich der Modellrechnung der Arbeitsgruppe mit der Erwerbsstatistik

Schließlich zeigt ein Vergleich zwischen dem ISB und dem Berechnungsmodell der AG 
 einen vergleichbar hohen Zusammenhang (Abb. 4). Auch in diesem Fall gibt es Schul-
standorte, die deutlich von der allgemeinen Regressionsgeraden abweichen. Einer-
seits sind dies die bereits bekannten größeren Schulen in regionalen Ballungsräumen, 
anderer seits streuen hier die Standorte auch im unteren Bereich der Belastung um den 
allgemeinen Trend.

Abb. 4: Vergleich der Modellrechnung der Arbeitsgruppe mit dem Index sozialer Belastung (ISB)
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In allen Vergleichen wird sichtbar, dass zum Teil große Abweichungen vom  allgemeinen 
Trend vor allem in Ballungszentren und teilweise auch bei den Klein- und Kleinststand orten 
erkennbar sind. Diese Abweichungen bedeuten, dass die verglichenen Berechnungs-
modelle zu unterschiedlichen Einstufungen führen. Bei jedem der drei angestellten Ver-
gleiche gibt es Schulen, für die in jeder Form der Indexberechnung die annähernd gleiche 
fiktive Mittelzuweisung resultieren würde. Allerdings gibt es aber auch  viele Standorte, 
bei denen je nach verwendetem Berechnungsmodell teilweise erheblich  unterschiedliche 
Ressourcenzuweisungen resultieren würden, da die Korrelation  zwischen den drei unter-
suchten Modellen eben nicht perfekt ist. Die angestrebte  Objektivität und Bedarfsan-
gemessenheit der indexbasierten Ressourcenzuweisung ist also nur für einen Teil der 
Standorte gegeben. Etliche andere Standorte – nämlich jene, die mehr oder weniger 
von den in Abbildungen 2 bis 4 dargestellten Regressionslinien abweichen – würden je 
nach gewähltem Berechnungsmodell entweder bevorzugt oder zusätzlich benachteiligt 
 werden und ihre Ressourcen wären nicht nur – wie angestrebt – von ihrer sozialen Be-
lastung abhängig, sondern auch vom gewählten Modell zur Ermittlung eines Index.

Daraus kann in erster Näherung geschlossen werden, dass das diskutierte Mischmodell 
mit ergänzender Expertensteuerung besser geeignet ist, regionale Belastungen zu er-
fassen, als ein ausschließlich aus regionalen Daten erfasster Sozialindex. 
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(Indexbasierte) Ressourcenzuteilung in Vorarlberg
Bisherige Praxis und Überlegungen zur Weiterentwicklung

Abstract

In diesem Beitrag wird die Praxis des bisherigen Ressourceneinsatzes im Bundesland Vor-
arlberg beschrieben. Zentrale Ausgangspunkte für weitere Überlegungen einer zukünftigen 
Ressourcenzuteilung für Schulen mit besonderen Herausforderungen sind Erfahrungen und 
Evaluationen diverser Programme wie z. B. QUIMS (Zürich)1, Schule macht sich stark (Bremen)2, 
Bonus-Programm (Berlin)3. Für die zukünftige Ressourcensteuerung im Bundesland Vorarlberg 
werden Chancengerechtigkeit und Bildungserfolg die wesentlichen Parameter sein.

1. Zum Ressourceneinsatz

Die Zuteilung der Ressourcen an die Schulen in Vorarlberg berücksichtigt einerseits 
in  gewissen Bereichen die spezielle Situation des Schulstandortes, in besonderer 
 Weise  jedoch vor allem die Bedürfnisse einzelner Schüler/innen. Des Weiteren gibt es 
 spezielle „Stundenpools“, um auf Besonderheiten (z. B. Härtefälle, Krisen) rasch reagie-
ren zu  können.

Bei der Ressourcenzuteilung der Bundesmittel sowie der ca. 500 zusätzlich vom Land 
Vorarlberg finanzierten Lehrerdienstposten wird auf die spezielle Situation der Schule 
Bedacht genommen. So fließen in die Ressourcenzuteilung Faktoren wie Klassengröße, 
Mehrstufenklassen an Kleinschulen, Muttersprache der Schüler/innen, Verhältnis von 
Klassengröße zur Anzahl von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache und Anzahl der 
außerordentlichen Schüler/innen ein. Ebenfalls an der Schulsituation orientiert sich die 
Zuteilung der Ressourcen für spezifische Lernförderung und Sprachheilunterricht.

Auf die Situation einzelner Schüler/innen nimmt die Zuweisung von Ressourcen für 
 „Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ und „Schüler/innen mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf“ (Schüler/innen mit Körperbehinderungen oder Autismusspektrums-
störung) Bedacht. Schüler/innen mit Sinnesbehinderungen erhalten zusätzlich Unter-
stützung durch mobile Lehrer/innen mit Spezialkenntnissen.

Zur Unterstützung von „Schülerinnen und Schülern mit besonderen sozial-emotio-
nalen Bedürfnissen“ in Krisensituationen (Trennung der Eltern, Tod, Krankheit, ...) gibt 
es die Möglichkeit, temporär um zusätzliche Ressourcen des Spezialpools anzusu-
chen. Die  Möglichkeit, sich individuell auch außerhalb des Klassenzimmers mit den 
 Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen, soll die Entwicklung 
einer  trag fähigen Schüler/innen-Lehrer/innen-Beziehung unterstützen. Eine Situations -
be schreibung und eine reflektierte Rückmeldung sind Elemente der Qualitätssicherung 
durch die Be willigungskommission.

Der „Erschwernispool“ war ursprünglich zur Unterstützung für die besondere Schul-
situation sogenannter „Brennpunktschulen“ gedacht, wurde aber im Wesentlichen für 
 herausfordernde Klassensituationen oder zur Unterstützung von Integrationsmaß-
nahmen für besondere Kinder und Jugendliche relativ unabhängig von der Situation des 
Schulstandortes genutzt.

1 siehe auch https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_  
 schulen_quims.html [15. 10. 2017] 

2 siehe auch https://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/l80_16.pdf [15. 10. 2017] 

3 Siehe auch https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/bonus-programm/ [15. 10. 2017]
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Neben den oben beschriebenen Ressourcen in Form von zusätzlichen Unterrichts stunden 
werden den Schulen auch mobile Krisenbegleitlehrer/innen und Beratungslehrer/innen 
zur Verfügung gestellt. Der Einsatz von Krisenbegleitlehrerinnen bzw. -lehrern erfolgt 
situationsbezogen, die Zuteilung der Ressourcen der Beratungslehrer/innen erfolgt auf 
Basis der bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit dem Schulstandort. Schulsozialarbeit, 
die seit 16 Jahren durch das Land Vorarlberg an inzwischen 24 Standorten finanziert und 
seit kurzem mit fünf Planstellen des BMB unterstützt wird, wird an den Schulen installiert, 
deren Antrag nach Konzepterstellung und unterstützenden Stellungnahmen des Schul-
erhalters, der Kinder- und Jugendhilfe und der Beratungslehrer/innen durch einen Len-
kungsausschuss bewilligt wird.

Eine weitere Form der Unterstützung für Schulen sind Stunden zur administrativen 
Entlastung. Als Vorleistung finanziert das Land Vorarlberg administrative Entlastungs-
stunden für Schulleiter/innen, mit denen diese in Kooperation mit dem Schulerhalter 
Schul sekretariate einrichten können. Diese Ressourcenzuteilung richtet sich ausschließ-
lich nach der Schulgröße.

1.1. Warum braucht es etwas anderes oder gar noch mehr?

Bisherige Konzepte der Ressourcenzuteilung fokussieren einerseits auf die individuelle 
Situation von Schülerinnen bzw. Schülern, basieren teilweise auf der subjektiven Ein-
schätzung der Akteurinnen und Akteure, werden von außenstehenden Expertinnen 
bzw. Experten vorgenommen oder gelangen, insbesondere wenn neue zusätzliche 
 Ressourcen ins Feld kommen, nach dem Motto „First come, first serve“ an die Standorte. 
Zudem lösen diese Ressourcen nur bedingt systematische Veränderungsprozesse aus. 
Die bisherige Ressourcenzuteilung benötigt eine ergänzende Sichtweise. Eine sozio-
ökonomische Betrachtung der Rahmenbedingungen von Schule und eine individuelle 
Standortanalyse verbunden mit klaren Zielvorgaben kann diese Ergänzung darstellen.

2. Überlegungen zu einer Neubewertung der bisherigen 
 Ressourcensteuerung auf Basis von Sozialindizes 

Das Land Vorarlberg fördert eine Vielzahl von Maßnahmen auf allen Ebenen des Bildungs-
systems mit dem Ziel, allen Kindern und Jugendlichen gleichermaßen die bestmögliche 
Bildung und damit optimale Zukunftschancen zu bieten. Bildung ist einer der zentralen 
Bereiche für eine positive gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Bildung ist 
der Schlüssel zum Erfolg.

Zur Weiterentwicklung der Schulen der Sekundarstufe I hat die Vorarlberger Landesre-
gierung das Forschungsprojekt „Schule der 10- bis 14-Jährigen“ in Auftrag gegeben. Ziel 
dieses Projektes ist es, die Organisation der Sekundarstufe I wissenschaftlich zu fundieren 
und bildungspolitische Entscheidungen über die Weiterentwicklung der Schulen auf Ba-
sis empirischer Daten und der Ergebnisse aus Gruppen von Expertinnen und Experten zu 
treffen (vgl. Böheim-Galehr/Engleitner, 2014, S. 7).

Um Chancenungleichheiten zu reduzieren, sind besonders jene Schulen in den Fokus 
zu rücken, die aufgrund ihrer sozioökonomischen Zusammenstellungen in  schwierigen 
 Lagen sind. Auftrag der Arbeitsgruppe Unterstützung für Schulen mit besonderen 
 Herausforderungen zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Forschungsprojekt ist 
es, die unterschiedlichsten Einflussfaktoren auf diese Schulstandorte zu erheben, darzu-
stellen und Maßnahmen bzw. Interventionsprogramme zu erarbeiten, um diese Schulen 
in ihrer Schul- und Unterrichtsentwicklung zu unterstützen.

Manitius/Dobbelstein (2017) stellen in ihrer Publikation Schulentwicklungsarbeit in her-
ausfordernden Lagen folgende Übersicht dar:
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Bezeichnung

Failing 
schools

Besonders 
belastete 
Schule

Schule in 
kritischer Lage

Schule in 
schwieriger Lage

Schule in 
weniger 
begünstigter 
Lage

Schule in 
Krisenlage

Schwache 
Schule

Schule mit 
Entwicklungs-
bedarf

Schule in 
heraus -
fordernder 
Lage

Disadvantaged 
schools

Kennzeichen

Gravierende Leistungsdefizite und Führungsprobleme / Interne 
Merkmale: fehlende Kompetenzen bei Lehr- und Leitungsper-
sonal, Arbeitsmoral und Teamgeist defizitär / Externe Merkmale: 
Armut, soziale Segregation, städtisches Setting

Komplexes Zusammenwirken dysfunktionaler Beziehungen in 
der Schule, erkennbar z. B. durch Führungsprobleme, 
mangelnde Zusammenarbeit im Kollegium, Defizite im Klassen-
management und unterricht, Fluktuation im Kollegium

Problematische Zusammensetzung der Schülerschaft (sozial 
schwach, häufig Migrationshintergrund, geringe Lernbereit-
schaft), resigniertes Kollegium, hoher Ausfall von unterricht, un-
zureichendes Führungsverhalten, identifizierter Entwicklungs-
bedarf durch die Schulinspektion, schwache Ergebnisse in 
Vergleichsarbeiten, hohe Fehlquote von Schülerinnen/Schülern, 
hohe Delinquenz, viele Schulabgänge ohne Abschluss

Hoher Anteil an Schülerinnen/Schülern mit belastetem 
sozioökonomischen Hintergrund

ungünstige Kontextbedingungen wie einen hohen Anteil an 
sozial benachteiligten Schülerinnen/Schülern aus bildungs-
fernen Elternhäusern mit und ohne Migrationshintergrund / 
Auswirkung dieser Kontextbedingungen auf Schulleistung: 
schlechtes Abschneiden in Vergleichsarbeiten, höhere Anteile 
an Abgängerinnen/Abgängern ohne Abschluss, schlechter 
schulischer Ruf und schwache Positionen in Schulkonkurrenzen

Vorliegende Beziehungskrisen: Führung und Personalent-
wicklung beeinträchtigt, Angst und Misstrauen beherrschen 
den Schulalltag mit langfristiger Auswirkung auf die unter-
richtsqualität (unzureichende schulische Performanz)

unterschreiten einer bestimmten Schulqualitätsnorm, 
definiert über den Schulqualitätsrahmen und identifiziert über 
die Schulinspektion

Über die Schulinspektion identifizierte schwache Ergebnisse 
in Schulleistungsuntersuchungen, gravierende Mängel im 
Schulmanagement, schwache Bewertungen hinsichtlich der 
unterrichtsqualität

Spezifische Problemlagen, die zumeist multifaktoriell bedingt 
und komplex miteinander verwoben sind. Bestimmte Kern-
probleme treten an diesen Schulen häufig auf und sind über 
innerschulische wie außerschulische Faktoren auszumachen, 
z. B. unzureichendes Führungshandeln, unzureichende unter-
richtsqualität, unzureichende Kooperation der Lehrpersonen, 
defizitäre Schulentwicklungskompetenz, Bildungsferne der 
Elternhäuser

Fehlendes oder unpassendes Eingehen auf Bedarfe von 
Schülerinnen/Schülern, fehlende unterstützung für Lehrer-
kollegien, defizitäres Schulmanagement, fehlende systemische 
unterstützungsmaßnahmen, mangelnde Schulentwicklungs-
kompetenz

4 alle Quellenangaben in der Tabelle zit. nach Manitius/Dobbelstein (2017)

Abbildung 1: Überblick zu den Verständnisweisen von Schulen in herausfordernder Lage (Manitius/Dobbelstein, 2017, S. 11)

Beispielquellen 4

Murphy/Meyers, 2007

Huber/Mujis, 2012

Arnz, 2012

Herrmann, 2013

Racherbäumer et al., 2013

Strittmatter, 2013

Schwank/Sommer, 2013

Schmittke, 2012

Manitius/Groot- Wilken, 2017

OECD, 2012

Mit unterschiedlichen Bezeichnungen für diese Herausforderungen wird versucht mit 
der Benennung bereits die zentralen Merkmale zu erfassen. Als Grundlage für ihre Arbeit 
orientierte sich die Arbeitsgruppe an den Definitionen von Schulen in wenig  begünstigter 
Lage nach Rachenbäumer et. al und Schulen in herausfordernder Lage nach Manitius und 
Groot-Wilken (vgl. Manititus/Dobbelstein, 2017). Damit werden sowohl externe als auch 
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Abbildung 2: Überblick zu den Indikatoren zur Festlegung eines schulbezogenen Sozialindex (Kuschej/Schönplug, 2014, S. 4)

interne Parameter herangezogen, um die Standorte zu analysieren und daraus abge leitet 
standortbezogene Unterstützungskonzepte zu entwerfen. Schulen sind gefordert, einer-
seits mit den Herausforderungen des direkten sozialen Umfeldes (wie z. B. städtisches 
Setting, soziale Minderheiten, niedriger sozioökonomischer Status der Familien, usw.) 
umzugehen und dabei die Herausforderungen in der Schule selbst (wie z. B. persönliche 
und strukturelle Schwächen im Schulmanagement, selektive Schülerzusammensetzung, 
schwache Schulleistungsergebnisse, Qualität des Unterrichts, usw.) nicht auszublenden 
(vgl. Huber, 2017, S. 42ff.).

„Schulen in weniger begünstigter Lage“ und „Schulen in herausfordernder Lage“ zeigen 
eine Kumulation sogenannter Risikofaktoren. In diesen Schulen finden sich größtenteils 
Schüler/innen aus bildungsfernen und einkommensschwachen Familien mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die Herausforderungen entstehen also zum überwiegenden Teil 
durch den Schulstandort und seine direkte Umgebung. Denn diese Schulen be finden 
sich in sozial segregierten, benachteiligten Stadtteilen, die unter anderem durch einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil von Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern, 
eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote und eine geringe soziale  Mobilität 
der Einwohner/innen im Stadtteil gekennzeichnet sind (vgl. Racherbäumer, 2017, S. 125). 
Im innerschulischen Setting sind Lehrpersonen und Schulleitungen mit den meist 
unter durchschnittlichen Leistungen der Schüler/innen konfrontiert. Alle erwähnten Er-
schwernisse zeigen im Detail auf, wie stark die Herausforderungen doch immer wieder 
ineinandergreifen, miteinander verknüpft sind oder sich daraus ergeben. Es handelt sich 
um ein komplexes Wirkungsgefüge, in dem die zahlreich angeführten Faktoren zusam-
menspielen, damit von einer Schule mit besonderen Herausforderungen gesprochen 
werden kann (vgl. bm:uk, 2013, S. 10).

Eine gezielte Ressourcenzuweisung im Bildungssystem erfordert aufgrund der viel-
fältigen und standortbezogenen Bedingungen eine genaue Betrachtung der Ausgangs-
lage vor Ort. So muss berücksichtig werden, unter welchen Bedingungen und mit welcher 
 Schülerschaft eine Schule tatsächlich arbeitet. Über einen schulbezogenen Sozialindex 
kann erfasst werden, mit welcher Summe an Erschwernissen eine Schule konfrontiert ist. 
Mit dieser Analyse kann dann ein gezielter Einsatz von Sach-, Finanz- und Personalmitteln 
überlegt und umgesetzt werden.

In Abbildung 2 sind die Indikatoren von unterschiedlichen Ländern/Kommunen zur Fest-
legung eines schulbezogenen Sozialindex dargestellt.

 Hamburg Dortmund Kanton Kanton Linz Toronto Nieder- England Australien
   Zürich Bern   lande

Einkommen
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Zur Erstellung einer sozialindexbasierten Landkarte werden alle verfügbaren Daten zur 
soziodemographischen Situation und deren Zuordnungsmöglichkeiten zu den Schul-
sprengeln gesichtet und daraus eine Auswahl getroffen. Datengestützte Merkmale 
werden den Kategorien ökonomische Situation (Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, usw.), 
familiärer Bildungshintergrund (Ausbildungsabschlüsse), Migration (Geburtsland und 
Staatsbürgerschaft) und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet. Diese geo-
grafische Darstellung aller Merkmale und der zusammengefassten Kategorien soll eine 
Orientierung der sozialräumlichen Gegebenheiten bieten.
Diese standortspezifischen Rahmenbedingungen werden durch die „Sprengeltreue“ 
gegebenenfalls weiter verstärkt. Welcher Prozentsatz aller Schüler/innen eines Schul-
sprengels tatsächlich die Sprengelschule besuchen, hat maßgeblichen Einfluss auf die 
Herausforderungen des jeweiligen Schulstandortes.
Schulsprengel als Instrument zur Steuerung von Schülerströmen wurden in den letzten 
Jahren zunehmend aufgeweicht, um Elternwünschen nach speziellen Schulen entgegen-
zukommen.
Verschärft wird diese Segregation im Übergang in die Sekundarstufe I. Die Unterstufe der 
AHS und die Schwerpunktklassen für Musik und Sport der Neuen Mittelschulen er öffnen 
den Eltern Alternativen zur Sprengelschule. In den Regelklassen der NMS-Standorte 
 variiert die Sprengeltreue zwischen 35 % und 98 %.

Darüber hinaus werden auch die von der Schule direkt erhebbaren, die eigene Zusam-
mensetzung an Schülerinnen/Schülern betreffenden Daten (Anzahl der Schüler/innen 
mit nicht deutscher Erstsprache, außerordentliche Schüler/innen, Schüler/innen mit 
sonder pädagogischem Förderbedarf, usw.) einbezogen.

Wurden also bislang für eine Ressourcenzuteilung fast ausschließlich schulinterne Daten 
verwendet, soll nun auch die sozioökonomische Situation des Schulsprengels mit
Berücksichtigung finden, denn: Ressourcensteuerung braucht eine klare Zielsetzung

Auf der Basis der Erfahrungen und Evaluationen diverser Programme, wie z. B. QUIMS 
(Zürich), Schule macht sich stark (Bremen), Bonus-Programm (Berlin), ist eine klare Ziel-
setzung ein zentraler Ausgangspunkt für alle Veränderungen. Chancengerechtigkeit und 
Bildungserfolg sind die wesentlichen Parameter für die zukünftige Ressourcensteuerung 
im Land.

3. Interventionen brauchen eine fundierte Analyse

Die weitere Ausarbeitung des Konzepts für eine indexbasierte Ressourcensteuerung 
 erfolgt unter den Prämissen, dass 

	 	eine auf den Sozialindex bezogene Ressourcenzuteilung, die ausschließlich auf einem Be-
  rechnungsmodell basiert, der Situation der Schulen nicht gerecht werden kann, 

	 	eine Beschränkung der zusätzlichen Ressourcen auf ein Mehr desselben (Stunden für die
  Arbeit mit Schülerinnen/Schülern, Unterstützung durch Beratung) nicht zielführend ist, 

	 	sich die zusätzlich oder anders eingesetzten Ressourcen auch auf die Rahmenbedingun-
gen von Schulleitung auswirken müssen (z. B. Ressourcen für ein Schulleitungsteam, ad-
ministrative Entlastung in Abhängigkeit der besonderen Herausforderungen, usw.), 

	 	die Ressourcenzuteilung für diese Standorte in ein Gesamtkonzept der Schul- und Unter-
richtsentwicklung eingebunden sein 

	 	und dieser Einbindung eine umfassende Analyse mit Instrumenten der Selbst- und Fremd-
evaluation vorangehen muss, 

	 	diese Entwicklung in den SQA-Ablauf (Schulqualität Allgemeinbildung) integriert wird und

	 	von einem multiprofessionellen Team sowie der Schulaufsicht intensiv begleitet wird.
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Im Zusammenspiel mit anderen Initiativen (Fokus Unterricht, Treffpunkt lernende  Schulen, 
Grundkompetenzen absichern) sollen Impulse für eine standortbezogene Schul- und 
 Unterrichtsentwicklung gesetzt werden. Mit Ende des Schuljahres 2017/18 soll das Kon-
zept zur sozialindexbasierten Ressourcensteuerung fertiggestellt sein und nach den ent-
sprechenden Beschlüssen in den Gremien zur Umsetzung gelangen.
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INKLUSION KONKRET – INKLUSION DOKUMENTATION
Schriftenreihe des Bundeszentrums für Inklusive Bildung und Sonderpädagogik

Ziel der Schriftenreihe ist es, theoretisch begründete Impulse für die Entwicklung inklu-
siver Schulen zu geben. Während die Publikationsreihe „Inklusion Konkret“ eher (schul)
praktisch ausgerichtet ist, werden in der Reihe „Inklusion Dokumentation“ Schwerpunkt-
themen mit dem Fokus auf Wissenschaft, Forschung und Entwicklung aufbereitet.

Bisher erschienen:

Band 1: InKluSIon KonKREt 

Gestaltung inklusiven Unterrichts

Wie kann inklusiver Unterricht erfolgreich gestaltet werden? In Band 1 finden Sie dazu u. a. 
grundsätzliche Überlegungen zur Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts  sowie 
Praxisbeispiele für die Fächer Bewegung & Sport,  Mathematik, Geschichte und Sozialkunde.

Band 2: InKluSIon KonKREt 

Assistenz und Bildung

Was genau ist denn Pädagogische Assistenz und wie kann diese effektiv in Bildungseinrich-
tungen eingesetzt werden? In Band 2 finden Sie dazu Antworten aus der Wissenschaft und 
Praxis aus dem In- und Ausland.

Band 3: InKluSIon DoKuMEntatIon 

Flexible und bedarfsgerechte Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen

Wie können Ressourcen so zugeteilt werden, dass möglichst wenige Schüler/innen mit 
 einem SpF-Bescheid stigmatisiert werden müssen, die Schulen aber trotzdem genügend 
 Lehrer/ innen für notwendige Fördermaßnahmen haben? In Band 3 sind die theoretischen 
Inputs aus dem In- und Ausland sowie konkrete Rechenmodelle aus der Entwicklungsarbeit 
in den inklusiven Modellregionen umfassend dargestellt.

Band 4: InKluSIon KonKREt 

Zum gemeinsamen Unterricht aller

Können wirklich alle Schüler/innen gemeinsam unterrichtet werden oder gibt es nicht doch 
Grenzen der Inklusion? Band 4 liefert dazu Argumente und Praxisbeispiele.

Bezugsadresse: BZIB, Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz
office@bzib.at

Bundeszentrum 
inklusive Bildung

& Sonderpädagogik

BZ B

SC
H

RI
FT

EN
RE

IH
E 

D
ES

 B
ZI

B 
| B

A
N

D
 1

Bundeszentrum 
inklusive Bildung

& Sonderpädagogik

BZ B

INKLUSION K O N K R E TG E S TA LT U N G  I N K L U S I V E N  U N T E R R I C H T S

SC
H

RI
FT

EN
RE

IH
E 

D
ES

 B
ZI

B 
| B

A
N

D
 2

Bundeszentrum 
inklusive Bildung

& Sonderpädagogik

BZ B

K o n K R E tA S S I S T E N Z  U N D  B I L D U N G

INKLUSION 

SC
H

RI
FT

EN
RE

IH
E 

D
ES

 B
ZI

B 
| B

A
N

D
 3

Bundeszentrum 
inklusive Bildung

& Sonderpädagogik

BZ B

Flexible und bedarfsgerechte 
Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen 

INKLUSION D o K u M E n tat I o n

SC
H

RI
FT

EN
RE

IH
E 

D
ES

 B
ZI

B 
| B

A
N

D
 4

Bundeszentrum 
inklusive Bildung

& Sonderpädagogik

BZ B

K o n K R E tZ U M  G E M E I N S A M E N  U N T E R R I C H T  A L L E R

INKLUSION 








